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Das Lehramt der ırten und se1ine Ausübung
Offene Fragen Auswege aus einem Streit”*

on und Ursachen
Die Untersuchungen nd Mafsnahmen der römischen Glaubenskongregation

bekannte eologen 1aben eEINE nicht geringe Beunruhigung ausgelöst.
Der Bekanntheitsgrad der Betroffenen un manche Begleitumstände SOWIE die
daraus resultierende Publizität erklären ZUI Teil die heftige Keaktion, obwohl
solche Untersuchungen auch für die Zeit nach dem Vat nichts Neues Sind. Drei
Umstände mögen azu beitragen, da{fs das kirchliche Lehramt erneut einem
Streitpunkt wurde.
Erstens machen WIT die Beobachtung, da{fs inzwischen eine ase der ach-
konzilszeit eingesetzt hat Wir stehen nıcht mehr unter dem unmittelbaren Fkıin-
TUC jenes Wandels, den das Vat für das Selbstverständnis der Kirche und
das Verständnis des Lehramtes bedeutete. Die verheifßungsvollen Neuansätze,
die soviel offnung weckten, hatten übersehen lassen, da{fs dieses Konzil zentrale
TODIemMe ungelöst 1efß Was vielen heute eın Kückfall scheint, der tiefe Enttäu-
schung auslöst, ist nichts anderes als die Auswirkung dieser ungelösten Proble-

Zu ihnen gehört VOTem das unvermittelte Nebeneinander zweler Ekklesio-
logien ın den Dokumenten des Vat., der Juridisch-hierarchologischen des

Vat un der Ekklesiologie der COMMUNIO, die den Neuansatz des Vat enn-
zeichnet. Mıt den unterschiedlich gewichteten Ekklesiologien verbinden sıch eıne
unterschiedliche Autoritätspraxis un unterschiedliche Vorstellungen ber das
Miteinander- Umgehen ın der Kirche
Damit ist zweitens eiıne weıtere Ursache angesprochen. Dafs die Hırten der Kirche
eiINe besondere Verantwortung für Glauben und TE der Kirche wahrzuneh-
INEeN aben, kann nıicht Gegenstand des Streits SEeIN. Dafür nat das Vat Z deut-
ich gesprochen. Dennoch fällt auf, da{fs [an eine ehramtliche Autorität der Hır-
ten grundsätzlic bezweife Ooder doch wesentlich einschränkt, WO eigentlich
darum geht, eıne bestimmte Weise des Vorgehens un die damıt verbundene Kon-
zeption des ehramtes ZUu bestreiten. mgekehrt meınt das Lehramt zZu Velr-

teidigen un verteidigt doch eıINe bestimmte usübung un Konzeption dieses
ehramtes. Man beachtet f wen1g, da{fß S nicht eIn Modell 1bt, sondern VeI-
schiedene Modelle, a denen sich Konzeption un usübung des Lehramtes
orıenheren. Das abstrakte Sprechen der eologie Von dem Lehramt, cd1ie Be-
schränkung auf dessen rechtliche Kompetenz tragt nicht wen1g dazu bei. Lie
konkreten Bedingungen, chıe eine Autorität, ihre Sachkompetenz un ihre Wirk-
samkeit bestimmen un durch keine mirakulösen Eingriffe des Geistes auf-
gehoben werden, die realen Interessen un on  el die sich miıt eıner A utori-
tatspraxI1s verbinden, un schliefßlich die historischen Bedingungen, cdie auf die
Vorstellungen VOmMmM Lehramt nd seiner Ausübung einwirken, werden dabei auSs-

geblendet.
Beachtet [I[MNan drıttens die Konfliktherde, al denen sich der Streit U1 das Lehramt

Gastvortrag auf Einladung der Philosophisch-Theologischen Adochschulen der Kedemptoristen,
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HERMANN J. POTTMEYER 

Das Lehramt der Hirten und seine Ausübung 
Offene Fragen - Auswege aus einem Streit* 

1. Konflikte und Ursachen 

Die Untersuchungen und Maßnahmen der römischen Glaubenskongregation 
gegen bekannte Theologen haben eine nicht geringe Beunruhigung ausgelöst. 
Der Bekanntheitsgrad der Betroffenen und manche Begleitumstände sowie die 
daraus resultierende Publizität erklären zum Teil die heftige Reaktion, obwohl 
solche Untersuchungen auch für die Zeit nach dem 2. Vat. nichts Neues sind. Drei 
Umstände mögen dazu beitragen, daß das kirchliche Lehramt erneut zu einem 
Streitpunkt wurde. 
Erstens machen wir die Beobachtung, daß inzwischen eine neue Phase der Nach­
konzilszeit eingesetzt hat. Wir stehen nicht mehr unter dem unmittelbaren Ein­
druck jenes Wandels, den das 2. Vat. für das Selbstverständnis der Kirche und 
das Verständnis des Lehramtes bedeutete. Die verheißungsvollen Neuansätze, 
die soviel Hoffnung weckten, hatten übersehen lassen, daß dieses Konzil zen trale 
Probleme ungelöst ließ. Was vielen he ute ein Rückfall scheint, der tiefe Enttäu­
schung auslöst, ist nichts anderes als die Auswirkung dieser ungelösten Proble­
me. Zu ihnen gehört vor allem das unvermittelte Nebeneinander zweier Ekklesio­
logien in den Dokumenten des 2. Vat., der juridisch-hierarchologischen des 
1. Vat. und der Ekklesiologie der communio, die den Neuansatz des 2. Vat. kenn­
zeichn et. Mit den unterschiedlich gewichteten Ekklesiologien verbinden sich eine 
unterschiedliche Autoritätspraxis und unterschiedliche Vorstellungen über das 
Miteinander-Umgehen in der Kirche. 
Damit ist zweitens eine weitere Ursache angesprochen. Daß die Hirten der Kirche 
eine besondere Verantwortung für Glauben und Lehre der Kirche wahrzuneh­
men haben, kann nicht Gegenstand des Streits sein . Dafür hat das 2. Vat. zu deut­
lich gesprochen. Dennoch fällt auf, daß man eine lehramtliche Autorität der Hir­
ten grundsätzlich bezweifelt oder doch wesentlich einschränkt, wo es eigentlich 
darum geht, eine bestimmte Weise des Vorgehens und die damit verbundene Kon­
zeption des Lehramtes zu bestreiten. Umgekehrt meint man das Lehramt zu ver­
teidigen und verteidigt doch eine bestimmte Ausübung und Konzeption dieses 
Lehramtes. Man beachtet zu wenig, daß es nicht ei11 Modell gibt, sondern ver­
schiedene Modelle, an denen sich Konzeption und Ausübung des Lehramtes 
orientieren. Das abstrakte Sprechen der Theologie von dem Lehramt, die Be­
schränkung auf dessen rechtliche Kompetenz trägt nicht wenig dazu bei. Die 
konkreten Bedingungen, die eine Autorität, i11re Sachkompetenz und ihre Wirk­
samkeit bestimmen und durch keine mirakulösen Eingriffe des HI. Geistes auf­
gehoben werden, die realen Interessen und Konflikte, die sich mit einer Autori­
tätspraxis verbinden, und schließlich die historischen Bedingungen, die a uf die 
Vorstellungen vom Lehramt und seiner Ausübung einwirken, werden dabei aus­
geblendet. 
Beachtet man drittens die Konfliktherde, an denen sich der Streit um das Lehramt 

• Gastvortrag auf Einladung der Philosophisch-Theologischen Hochschulen der Redemptoristen, 
Hennef, und der Steyler Missionare, S t. Augustin, am 11. Juni 1980 in St. Augustin. 
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entzündet, stÖöft I1a auf weiıtere Ursachen kın solcher Konfliktherd ist einmal
un seit langem das Verhältnis VO Lehramt und eologie. Im Nspruc der
eologie meldet sich eine eigenständige Kompetenz ZUT Interpretation der
Glaubensurkunden und ZUuUm Verständnis der Glaubenswahrheit a die auf der
erkenntnismäfigen nd methodischen Ausbildung des menschlichen Geistes,
der Vernuntft, aber auch auf geistlicher Einsicht beruht In Umrissen zeichnet sich
bereits eın welıterer Konflıi  erd 1 Verhältnis _ jenen Teil- un Ortskirchen
SOWIE Basisgemeinschaften ab, deren Zeugnis durch besondere soziale, polhiti-
sche un kulturelle Bedingungen herausgefordert un bestimmt wird, denen
eıne ECUE Glaubenserfahrung geschenkt wird und die deshalb auch E eiıner

Artikulation ihres aubens un NeuerTr kirchlicher Praxıs finden uch
1er meldet sich eine eigenständige, mehr erfahrungsmäfsige un AauUs der Praxıs
WONNEN Kompetenza die ahrheı des aubens nNe entdecken un
verstehen. Zum Streit mit un das Lehramt der Hırten MUu kommen,
diese sich auf einen gesetzlich-traditionalistischen Überlieferungsbegriff beruten
un auf eEıne Vorstellung VON Kirche und Lehramt, die Kezeptionsvorgange VOTI-

nehmlıc VO ben ach unten, nicht aber umgekehrt vorsieht und die für die
konfliktträchtige pannung VO  — 1e un Finheit 11UTLE obrigkeitliche Konflikt-
lösungsinstrumente bereithält

Auswege und ufgaben
Diese Hınwelse geben die ichtung d 1ın der sich Auswege a uSs dem gegenwärt!-
gen Streit anbahnen könnten. Um d/ ich die Aussichten,
den Streit vornehmlic auf em Weg theologischer Diskussion beheben, für
sehr begrenzt. Die Gefahr, VO abstrakten Posiıtionen aus a einander und a den
jeweligen nliegen vorbeizureden, ıst oTOSS., Entscheiden wird vielmehr
se1n, da{fs sich ın der Kıirche das Bewulßßstsein, COMMUNIO ecclesiarum und Uu-

n10 tidelium se1ln, mıiıt einer Praxıs der COMMUNIO durchsetzt. Mit
der Weise des Miteinander- Umgehens wird sich auch (SO steht hoffen) die
Vorstellung VO der Funktionsweise des ehramtes wandeln
Dennoch kommt der Theologie ın diesem Vorgang eıne wichtige Aufgabe
FErstens ist auf seine geschichtlichen Bedingungen hın der Schein der Normahvıtat

urchschauen, den bestimmte Vorstellungen VO Lehramt 1mM Laufe der eit
aNngeENOMME aben, die eın konkretes Hindernis für eiıne Praxiıs der COMMUNIO
darstellen Hierhin gehört auch der Nachweis, da{fs der blo(ß formal begründete
Autoritätsanspruch, auf den sich eıne autoriıtaäre LehramtspraxIis lange berufen
hat, ZU keiner Zeit dogmatisch verbindlich Wa  —

7 weıtens ommt der Theologie dıe Aufgabe die realen Bedingungen der Auto-
rıtät des Lehramtes und ihrer iırksamkeit aufzuzeigen. DEVA gehören nicht UTr

jene theologischen Voraussetzungen un Bedingungen, die das Vat wieder
deutlicher themahtıisiert hat, nämlich die Bindung des Lehramtes das Wort (30%-
tes, wıe In der Schrift un 1 Glauben der Kirche uberheifer und bezeugt
wird. 1elimenrT mMu die eologie ıIn Zusammenarbeit mıiıt anderen Wissenschaf-
ten auch jene Bedingungen erheben, die realisiert sSeInNn mussen, ll eiINe mensch-
1E Autorität heute als glaubwürdig un sachkompetent gelten un wirksam
werden. Denn immer weniger wird das Lehramt auch innerha der Kirche Z.u-

Ein Beispiel für den Beitrag der Sozialwissenschaft bietet as Buch F.- Kaufmann, Kirche begrei-
ften Analysen und TIhesen 7z7ux gesellschaftlichen Verfassung des Christentums, vreiburg 1979
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entzündet, stößt man auf weitere Ursachen. Ein solcher Konfliktherd is t einmal 
und seit langem das Verhältnis von Lehramt und Theologie. Im Anspruch der 
Theologie meldet sich eine eigenständige Kompetenz zur Interpretation der 
Glaubensurkunden und zum Vers tändnis der Glaubenswahrheit an, die auf der 
erkenntnismäßigen und methodischen A usbildung des menschlichen Geistes, 
der Vernunft, aber auch auf geistlicher Einsicht beruht. In Umrissen zeichnet sich 
bereits ein weiterer Konfliktherd im Verhältnis z u jenen Teil- und Ortskirchen 
sowie Basisgemeinschaften ab, deren Zeugnis durch besondere soziale, politi­
sche und kulturelle Bedingungen herausgefordert und bestimmt wird, denen 
eine neue Glaubenserfahrung geschenkt wird und die deshalb auch zu einer 
neuen Artikulation ihres Glaubens und zu neuer kirchlicher Praxis finden. A uch 
hier meldet sich eine eigenständige, mehr erfahrungsmäßige und aus der Praxis 
gewonnene Kompetenz an, die Wahrheit des G la ubens neu zu entdecken und zu 
verstehen. Zum Streit mit und um das Lehramt der Hirten muß es kommen, wo 
diese sich auf einen gesetzlich-traditionalistischen überlieferungsbegriff berufen 
und auf eine Vorstellung von Kirche und Lehramt, die Rezeptionsvorgänge vor­
nehmlich von oben nach unten, nicht aber umgekehrt vorsieht und die für die 
konfliktträchtige Spannung von Vielfalt und Einheit nur obrigkeitliche Konflikt­
lösungsinstrumente bereithält. 

2. Auswege und Aufgaben 
Diese Hinweise geben die Richtung an, in der sich Auswege aus dem gegenwärti­
gen Streit anbahnen könnten. Um es vorweg zu sagen, halte ich die Aussichten, 
den Streit vornehmlich auf dem Weg theologischer Diskussion zu beheben, für 
sehr begrenzt. Die Gefahr, von abstrakten Positionen aus an einander und an den 
jeweiligen Anliegen vorbeizureden, ist zu groß. Entscheidend wird vielmehr 
sein, daß sich in der Kirche das Bewußtsein, communio ecclesiarum und commu­
nio fidelium zu sein, zusammen mit einer Praxis der communio durchsetzt. Mit 
der Weise des Miteinander-Umgehens wird sich auch (so s teht zu hoffen) die 
Vorstellung von der Funktionsweise des Lehramtes wandeln. 
Dennoch kommt der Theologie in diesem Vorgang eine wichtige Aufgabe z u. 
Erstens ist auf seine geschichtlichen Bedingungen hin der Schein der Normativität 
zu durchschauen, den bestimmte Vorstellungen vom Lehramt im Laufe der Zeit 
angenommen haben, die ein konkretes Hindernis für eine Praxis der communio 
darstellen. Hierhin gehört auch der Nachweis, da ß der bloß formal begründete 
Autoritätsanspruch, au f den sich eine autoritäre Lehramtspraxis lange berufen 
hat, zu keiner Zeit dogmatisch verbindlich war. 
Zweitens kommt der Theologie die Aufgabe zu, die realen Bedingungen der Auto­
rität des Lehramtes und ihrer Wirksamkeit aufzuzeigen. Dazu gehören nicht nur 
jene theologischen Voraussetzungen und Bedingungen, die das 2. Vat. wieder 
deutlicher thematisiert hat, nä mlich die Bindung des Lehramtes an das Wort Got­
tes, wie es in der HI. Schrift und im Glauben der Kirche überliefert und bezeugt 
wird. Vielmehr muß die Theologie in Z usammenarbeit mit anderen Wissenschaf­
ten auch jene Bedingungen erheben, die realisiert sein müssen, will eine mensch­
liche Autorität heute als gla ubwürdig und sachkompetent gelten und wirksam 
werden 1. Denn immer weniger wird das Lehramt auch innerhalb der Kirche Z u-

1 Ein Beispiel für den Beitrag der Sozialwissenschaft bietet das Buch F.-X. Ka11f,11a11 11, Kirche begrei­
fen. Analysen und Thesen zur gesellschaftlichen Verfassung des Christentums, Freiburg 1979. 
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stimmung allein auf rund seiner ftormalen Autorıität nd eines traditionellen
Vertrauens erwarten können.
Schließlich sollte die Theologie drıttens usamıme mi1t der Verkündigung azu
beitragen, die Ekklesiologie der OMMUN1I1O immer deutlicher dem Bewulßfstsein der
Gläubigen und Hirten vermitteln, hne die nıcht eiıner Praxıs der COIN-
MUN1O und der entsprechenden Anderung der Verhaltensweisen kommen kann
Es geht aber nıcht 11UTr eine Vermittlungsaufgabe, sondern auch um eine Ent-
wicklungsaufgabe. Gewicht un der Urtskirchen, die wesentlich kollegiale
Struktur des Hırten- und Lehramtes, die kirchliche un! Verantwortung der
Gläubigen all das ist VO Vat erst ın Ansatzen, noch nicht bis in seiıne theore-
tischen und praktischen Konsequenzen entwickelt worden. Es ist inzwischen
deutlich'geworden, da{fs eine durch Jahrhunderte herrschende Ekklesiologie WEeI-
terhin die theoretischen Vorstellungen wWwWIıe das praktische Verhalten pragt; e1n-
mal wirksame Autoritätsvorstellungen verbinden sich fast unauflöslich mıiıt jenen
Wahrheitsmomenten, die auch ın dieser Ekklesiologie aufbewahrt sind, und be-
anspruchen mıit diesen auch weiterhin Geltung.
Im Hinblick auf die genannten Ursachen für den gegenwärtigen Streit das
Lehramt sollen 1M folgenden einıge TrObleme analysıert un Auswege aufgewie-
sSen werden.

Offene Fragen
Gerade der Bestimmung des Lehramtes der Hırten äflt sich das ohl wichtig-
ste der ungelösten TODIeme des Vat blesen die nicht gelungene Vermittlung
zweıler unterschiedlicher Ekklesiologien, nämlich der communi10-Ekklesiologie
un der hierarchologisch-juridischen Ekklesiologie, die VOM Vat übernom-
INe wurde.
Als eispiel Mag das Kap der Offenbarungskonstitution dienen. Es ıst auch 1N-
sofern instruktiv, weil die CNSC Verbindung zwischen einer bestimmten VOor-
stellung VO der Überlieferung, Vermittlung un Gegenwartsweise des Wortes
Gottes ın der Kirche un einer bestimmten Vorstellung VO Lehramt zeigt.
eiINe communi0o-Ekklesiologie zielend, heilt 6S dort ‚‚Diese göttliche Überliefe-
Iung kennt In der Kirche dem Beistand des (jeistes einen Fortschritt: C555
wächst das Verständnis der überlieferten Dinge un Worte Urc das Nachsin-
nen un Studium der Gläubigen, die S1e ın ihrem Herzen erwagen (vgl 2

C innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die
Verkündigung derer, die mit der Nachfolge 1 Bischofsamt das sichere Charisma
der Wahrheit empfangen en Überlieferung erscheint 1er als ein lebendiger
dynamischer Vorgang einer mnıt Erfahrung verbundenen Wahrheitseinsicht, des-
SCn Iräger das Gottesvolk ist, un a dem außer den Hirten auch die übri-
SCn Gläubigen SOWIE die Theologie wesentlich Anteil en Die ahrheı und
‚‚Jebensspendende Gegenwart dieser Überlieferung“ zeigt sich nicht zuletzt „n
Iun und en der glaubenden un betenden Kirche“, die auf diese Weise
‚„‚ständig der Fülle der göttlichen ahrheit“ entgegenstrebt.
enig späater el ‚„‚Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte
Wort Gottes verbın  ich erklären (authentice interpretandi), ist 11UT dem le-
endigen Lehramt der Kirche anvertraut. “ Hier erscheint Überlieferung eher als
Satzha festgelegte ehre, deren eigentlicher Träger und verbindlicher Interpret
das Lehramt ıst Tatsäc  1C gre das Konzil ewußt, wıe der Verweis anzeıgt,
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stimmung allein auf Grund seiner formalen Autorität und eines traditionellen 
Vertrauens erwarten können. 
Schließlich sollte die Theologie drittens zusammen mit der Verkündigung dazu 
beitragen, die Ekklesiologie der communio immer deutlicher dem Bewußtsein der 
Gläubigen und Hirten zu vermitteln, ohne die es nicht zu einer Praxis der com­
munio und der entspreche nden Änderung der Verhaltensweisen kommen kann. 
Es geht aber nicht nur um eine Vermittlungsaufgabe, sondern auch um eine Ent­
wicklungsaufgabe. Gewicht und Rolle der Ortskirchen, die wesentlich kollegiale 
Struktur des Hirten- und Lehramtes, die kirchliche Rolle und Veran twortung der 
Gläubigen-all das ist vom 2. Vat. erst in A nsätzen, noch nicht bis in seine theore­
tischen und praktischen Konsequenzen entwickelt worden. Es ist inzwischen 
deutlich geworden, daß eine durch Jahrhunderte herrschende Ekklesiologie wei­
terhin die theore tischen Vorstellungen wie das praktische Verhalten prägt; ein­
mal wirksame Autoritätsvorstellungen verbinden sich fast unauflöslich mit jenen 
Wahrheitsmomenten, die auch in dieser Ekklesiologie aufbewahrt sind, und be­
anspruchen mit diesen auch weiterhin Geltung. 
Im Hinblick auf die genannten Ursachen für den gegenwärtigen Streit um das 
Lehramt sollen im folgenden einige Probleme analysiert und Auswege aufgewie­
sen werden. 

3. Offene Fragen 

Gerade an der Bestimmung des Lehramtes der Hirten läßt sich das wohl wichtig­
ste der ungelösten Probleme des 2. Vat. ablesen: die nicht gelungene Vermittlung 
zweier unterschiedlicher Ekklesiologien, nämlich der communio-Ekklesiologie 
und der hierarchologisch-juridischen Ekklesiologie, die vom 1. Vat. übernom­
men wurde. 
Als Beispiel mag das 2. Kap. der Offenbarungskonstitution dienen. Es ist auch in­
sofern instruktiv, weil es die enge Verbindung zwischen einer bestimmten Vor­
stellung von der überlieferung, Vermittlung und Gegenwartsweise des Wortes 
Gottes in der Kirche und einer bestimmten Vorstellung vom Leh ramt zeigt. Auf 
eine communio-Ekklesiologie zielend, heißt es dort: ,,Diese göttliche überl iefe­
rung kennt in der Kirche unter dem Beistand des HI. Geistes einen Fortschritt: es 
wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsin­
nen und Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen (vgl. Lk 2, 
19.51), durch innere Einsicht, die aus geis tlicher Erfahrung s tammt, durch die 
Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma 
der Wahrheit empfangen haben." überlieferung erscheint hier als ein lebendiger 
dynamischer Vorgang einer mit Erfahrung verbundenen Wahrheitseinsicht, des­
sen Träger das ganze Gottesvolk is t, und a n dem außer den Hirten auch die übri­
gen Glä ubigen sowie die Theologie wesentlich Anteil haben. Die Wahrheit und 
" lebensspendende Gegenwart dieser überlieferung" zeigt sich nicht zuletzt „in 
Tun und Leben der glaubenden und betenden Kirche", die auf diese Weise 
,,ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit" entgegenstrebt. 
Wenig später heißt es: ,,Die A ufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte 
Wort Gottes verbindlich zu erklären (authentice interpretandi), ist nur dem le­
bendigen Lehramt der Kirche anvertraut. " Hier erscheint überlieferung eher als 
satzhaft festgelegte Lehre, deren eigentlicher Träger und verbindlicher Interpret 
das Lehramt ist. Tatsächlich greift das Konzil bewußt, wie der Verweis anzeigt, 
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eiınNneEe Formulierung des Vat (DS auf, diese Konzeption vorhegt.
ugleic übernimmt mıiıt dem „‚„‚soli Magıster10” die verschärfende Zuspit-
ZUNS Aaus der nzyklı ‚‚Humanı gener1s” 1US AIL., el der Erlöser
habe sSeın Wort ‚‚weder den einzelnen Gläubigen och den Theologen als olchen
LA authentischen Erklärung anvertraut, sondern eiNZ1g un HNein dem Lehr-
amt  44 (DS war ıst dieser atz des Vat zweiıtellos richtig, ennn die allge-
meın verbindliche Feststellung der Glaubenslehre ist eine spezifische Aufgabe
des ehramtes der Hırten ber der ezug jener authentischen G;laubenser-
fahrung und -einsicht, Cie 1 Gottesvolk lebt, Frucht rag und ZUT 5Sprache
kommen will, wird nicht artikuliert. Aus dem Zusammenhang gerlssen, ist eın
solcher Satz geeignet, als kinfallstor für eıne Ekklesiologie dienen auf die er
sich Ja auch ausdrücklich beruft), die Kezeption UTr VO  — ben nach unten kennt
un den SCI1S5US el der Gläubigen Z Wal theoretisch als relativ selbständiges
Zeugnis des (jeistes wertet, ihn aber pra  SC auf gehorsame Gefolgschaft
gegenüber dem Lehramt reduziert.
Das zeigt sich auch dort, das Vat ausdrücklich den SC1I151L15 fidei des ganNzZeN
Gottesvolkes würdigt, 1M Kap der Kirchenkonstitution. urcC jenen lau-
benssinn nämlich, der VO Geist der TNEe1I geweckt nd genährt wird, hält
das Gottesvolk unter der Leitung des ehramtes, ın dessen treuer Gefolg-
schaft eEs nicht mehr das Wort VO  — Menschen, sondern wirklich das Wort Gottes
empfängt, den einmal den Heiligen übergebenen CGlauben unverlierbar Ffest. “
uch J1er bleibt die rage O  en, ob der SENSUS fidei der Gläubigen ber die
Gefolgschaft gegenüber dem Lehramt hinaus eın relativ eigenständiges propheti-
sches Zeugnis dafür darstellt, wıe heute In den unterschiedlichen Kontexten

Welt der Glaube festgehalten, lebendig bezeugt und ucC  ar werden
kann.
Bel manchen Konflikten spielt deshalb auch das TODIemM des Gehorsams 11-
ber dem Lehramt eiıne Rolle, weil 05 VO Vat nicht ausreichend geklärt iıst

dieser Gehorsam differenziert und differenzierend ist, bestimmt VO forma-
en Gewicht eıner lehramtlichen AÄußerung, aber auch VO  — dem EeWIl1IC ihrer Be-
gründung, wird Urc eine Formel wıe ‚unter der Leitung des Lehramtes” oher
verdeckt. erdec wird 1es auch dadurch, da{fß INan hauptsächlich auf en (Ze
1017sam gegenüber unfehlbaren Lehrentscheidungen abhebht der VO  — einer Kon-
zeption des Lehramtes ausgeht, das „ S1CH iın einem beinahe magischen elIbstbe-
wußflstsein auf seine formale Autorität und deren Berechtigung alleın verlassen‘ n

können gla ubt und wen1g beachtet, ‚‚dafs bei authentischen Lehräufßserungen
auch ırren könne‘‘?2. Auf das authentische Lehramt der i1sChoOofe nd des Papstes,
das Z WaTlT KRechtsgültigkeit und Verbindlichkeit, nıicht aber Irrtumslosigkeit un IT-
reformabilität beansprucht, geht das Konzil 1mM Kap der Kirchenkonstitution,
Art 2 7 eın ‚„„Die Gläubigen aber mMusSsSsen mit einem 1m Namen Christi vorge({ra-

pruc ihres 1SCHOTfS in aubens- und Sittensachen übereinkommen und
ihm nıt rel1g1ös gegründetem Gehorsam anhangen.” Dieser ‚‚religıöse enNOT-
Sa des Willens un des Verstandes” wird ın besonderer Weise für die enraulse-
rungen des Papstes gefordert, auch wenn diese nicht Untehlbarkeit beanspru-
chen wollen
Da mıiıt dem Anspruch auf Unfehlbarkeit vorgetragene Lehrentscheidungen sel-

Rahner, Lehramt und Theologie, In: ders., Schriften ZU!r Theologie, 13, Zürich 1975, 81
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eine Formulierung des 1. Vat. (DS 3011) auf, wo genau diese Konzeption vorliegt. 
Zugleich übernimmt es mit dem 11soli ... Magisterio" die verschärfende Zuspit­
zung aus der Enzyklika 11Humani generis" Pius' XII., wo es heißt, der Erlöser 
habe sein Wort II weder den einzelnen Gläubigen noch den Theologen als solchen 
zur authentischen Erklämng anvertraut, sondern einzig und allein dem Lehr­
amt" (OS 3886). Zwar ist dieser Satz des 2. Vat. zweifellos richtig, denn die allge­
mein verbindliche Feststellung der Glaubenslehre ist eine spezifische Aufgabe 
des Lehramtes der Hirten. Aber der Bezug zu jener authentischen Glaubenser­
fah rung und -einsieht, die im Gottesvolk lebt, Frucht trägt und zur Sprache 
kommen will, wird nicht artikuliert. Aus dem Zusammenhang gerissen, ist ein 
solcher Satz geeignet, als Einfallstor für eine Ekklesiologie zu dienen (a uf die er 
sich ja auch ausdrücklich beruft), die Rezeption nur von oben nach unten kennt 
und den sensus fidei der Gläubigen zwar theoretisch als relativ selbständiges 
Zeugnis des HI. Geistes wertet, ihn aber praktisch auf gehorsame Gefolgschaft 
gegenüber dem Lehramt reduziert. 
Das zeigt sich auch dort, wo das 2. Vat. ausdrücklich den sensus fidei des ganzen 
Gottesvolkes würdigt, im 2. Kap. der Kirchenkonstitution. 11 Durch jenen Glau­
benssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt wird, häl t 
das Gottesvolk unter der Leitung des hl. Lehramtes, in dessen treuer Gefolg­
schaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort Gottes 
empfängt, den einmal den Heiligen übergebenen Glauben unverlierbar fest." 
Auch hier bleibt die Frage offen, ob der sensus fidei der Gläubigen über die treue 
Gefolgschaft gegenüber dem Lehramt hinaus ein relativ eigenständiges propheti­
sches Zeugnis dafür darstellt, wie heute in den unterschiedlichen Kontexten un­
serer Welt der Glaube festgehalten, lebendig bezeugt und fruchtbar werden 
kann. 
Bei manchen Konflikten spielt deshalb auch das Problem des Gehorsams gegen­
über dem Lehramt eine Rolle, weil es vom 2. Vat. n icht ausreichend geklärt ist. 
Daß dieser Gehorsam differenziert und differenzierend ist, bestimmt vom forma­
len Gewicht einer lehramtlichen Äußerung, aber auch von dem Gewicht ihrer Be­
gründung, wird durch eine Formel wie 11unter der Leitung des Lehramtes" eher 
verdeckt. Verdeckt wird dies auch dadurch, daß man hauptsächlich auf den Ge­
horsam gegenüber unfehlbaren Lehrentscheidungen abhebt oder von einer Kon­
zeption des Lehramtes ausgeh t, das 11sich in einem beinahe magischen Selbstbe­
wußtsein auf seine formale Autorität und deren Berechtigung allein verlassen" zu 
können glaubt und wenig beachtet, 11 daß es bei authentische n Lehräußerungen 
auch irren könne" 2 • Auf das authentische Lehramt der Bischöfe und des Papstes, 
das zwar Rechtsgültigkeit und Verbindlichkeit, nicht aber Irrtumslosigkeit und Ir­
reformabilität beansprucht, geht das Konzil im 3. Kap. der Kirchenkonstitution, 
Art. 25, ein. 11 Die Gläubigen aber müssen mit einem im Namen Christi vorgetra­
genen Spruch ihres Bischofs in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und 
ihm mit religiös gegründetem Gehorsam anhangen." Dieser 11religiöse Gehor­
sam des Willens und des Verstandes" wird in besonderer Weise für die Lehrä uße­
rungen des Papstes gefordert, auch wenn diese nicht Unfehlbarkeit beanspru­
chen wollen. 
Da mit dem Anspruch a uf Unfehlbarkeit vorgetragene Lehre ntscheidungen sei-

2 K. Rah11er, Lehramt und Theologie, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 13, Zürich 1978, 81. 
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ten vorkommen, etireifen diese Aussagen des Konzils jenen Bereich, CcCAhWwWwIE-
rigkeiten un Konflikte mıit dem Lehramt ehesten 1NSs allgemeine Bewulßlstsein
treten Miıt ecC wird die Oormale verbın  iche Ta auch der Außerungen des
ordentlichen kirchlichen Lehramtes eingeschärft. Denn cdie Kirche darf darauf
vertrauen, da{fs mıit dem amtlichen Auftrag, dem Glauben der IC dienen,
auch eınNne Führung des Geistes verbunden ıst Dieses Vertrauen egründe
eıne Präsumtion für dıe ahrhneı lehramtlicher Außerungen. Wo das Lehramt
ür seine Außerungen aber Irrtum weder ausschließen annn och will, annn
sich L1UT un eine bedingte un! relative Präsumtion handeln Für die Differenzie-
rUNg des entsprechenden Gehorsams oibt das oNnz selbst Kriterien entspre-
chend der VO Lehramt ‚‚kundgetanen Auffassung und Absicht“ Des näheren
älst sich das Oormale Gewicht eiıner Lehräufßerung erkennen „,qQus der Art der [)O-
kumente, der Hä ufigkeit der Vorlage eın und derselben e  re, und der Sprech-
welse‘‘. Auffallend ist, da{fs 1er 11UT ormale Kriterien genannt werden. Minde-
Stens bedeutsam ist aber das Gewicht der Iun für eine lehramtliche uße-
rung, das Ja auch auf deren Oormale Verpflichtungskraft zurückwirkt. Dieses 11-
haltliıche Kriterium, das die nhaltlıche Diskussion und rıtik VO  - lehramtlichen
Außerungen bedingt, die Ja keine Letzturteile sSind, wird nicht genannt, Nun WI1-
derstreitet eine solche n S1ie notwendig ist, keinestalls dem gebotenen
Gehorsam, Was traditionelle Auffassung der eologie ist
Für diese Auslassung lassen sich Zzwel TUN: vermuten ınma mMas sich arın
jene Konzeption des Lehramtes geltend machen, die herkö  icherweise die
lehramtliche Autorität vornehmlıc formal begründet. Z um anderen (eng damit
verknüpft) INa sich 1er die Furcht auswirken, das Ansehen des Lehramtes un
die gewünschte Wirkung seiner Außerungen werde rage gestellt, ‚;„„WEeENnN INa  —
nicht den INATUC erwecke, die vorgetragene TE Se1 1 Grunde eben doch 11-
reformabel‘3. Natürlich kann Man fragen, ob eıne olche Erörterung In einen
konziliaren lext gehört. uraber eine selbstkritische Darstellung des Lehram-
tes WITKIIC eine Beeinträchtigung seiner Autorität edeuten, zumal wenn die
Kriterienfrage doch schon angeschnitten st? Ist diese nicht eher befürchten,

der INATUC einer unehrlıchen Überbeanspruchung derlehramtlichen Au-
Orıtät entsteht? Diese Auslassung ıst INSO mehr bedauern, weil hier die Ursa-
che vieler CGewissens- und äufßerer Konflikte gegeben iıst und auf diese Weise der
Notwendigkeit ausgewichen wird, Formen der Konfliktlösung auf dem Wege e1-
nNnes sachbezogenen Dialogs aufzuweisen. Hinter der Überbetonung der formalen
Autoritätsaspekte steht das odell eiıner obrigkeitlichen Weise der Konfliktlö-
SunNng.
Zaur Ehre des Vat darf indes nıcht unterschlagen werden, da{fs auch die 11-
haltlıche Bindung des Lehramtes hervorgehoben hat In dem schon angeführten

Kap der UOffenbarungskonstitution el ‚‚Das Lehramt ist nicht ber dem
Wort Gottes, sondern dient hm, indem 5 nichts lehrt, als Was überliefert ıst, 1n-
sofern (quatenus) das Wort (Gottes aus göttlichem Auftrag und mıit dem Bel-
stand des Geistes voll Ehrfurcht hört, eilig bewahrt und treu auslegt
Die indikativische orm verdeckt allerdings, da{fs damıit zugleic eın nhaltliıches
Krıterium gegeben iıst Das Offene Problem des Vat besteht zudem darın, dafs
daraus nıicht ekklesiologische Konsequenzen geZORECN werden, welche die vielfäl-
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ten vorkommen, betreffen diese Aussagen des Konzils jenen Bereich, wo Schwie­
rigkeite n und Konflikte mit dem Lehramt am ehesten ins allgemeine Bewußtsein 
treten. Mit Recht wird die formale verbindliche Kraft auch der Äußerungen des 
ordentlichen kirchlichen Lehramtes eingeschärft. Denn die Kirche darf darauf 
vertrauen, daß mjt dem amtlichen Auftrag, dem Glauben der Kirche zu dienen, 
a uch eine Führung des HI. Geistes verbunden ist. Dieses Vertrauen begründet 
eine Präsumtion für die Wahrheit lehramtlicher Äußerungen. Wo das Lehramt 
für seine Äußerungen aber Irrtum weder ausschließen kann noch will, kann es 
sich nur um eine bedingte und relative Präsumtion handeln. Für die Differenzie­
rung des entsprechenden Gehorsams gibt das Konzil selbst Kriterien an: entspre­
chend der vom Lehramt „kundgetanen Auffassung und Absicht". Des näheren 
läßt sich das formale Gewicht einer Lehräußerung erkennen „aus der Art der Do­
kumente, der Häufigkeit der Vorlage ein und derselben Lehre, und der Sprech­
weise". Auffalle nd ist, daß hier nur formale Kriterien gen annt werden. Minde­
stens so bedeutsam ist aber das Gewicht der Gründe für eine lehramtliche Äuße­
rung, das ja auch auf deren formale Verpflichtungskraft zurückwirkt. Dieses in­
haltliche Kriterium, das die inhaltliche Diskussion und Kritik von lehramtlichen 
Äußerungen bedingt, die ja keine Letzturteile sind, wird nich t genannt. Nun wi­
derstrei tet eine solche Kritik, wo sie notwendig ist, keinesfalls dem gebotenen 
Gehorsam, was traditionelle Auffassung der Theologie ist. 
Für diese Auslassung lassen sich zwei Gründe vermuten. Einmal mag sich darin 
jene Konzeption des Lehramtes geltend machen, die herkömmlicherweise die 
lehramtliche Autorität vornehmlich formal begründet. Zum anderen (eng damit 
verknüpft) mag sich hier d ie Furcht auswirken, das Ansehen des Lehramtes und 
die gewünschte Wirkung seiner Äußerungen werde in Frage gestellt,,, wenn man 
nicht den Eindruck erwecke, die vorgetragene Lehre sei im Grunde eben doch ir­
reformabel"3. Natürlich kann man fragen, ob eine solche Erörterung in einen 
konziliaren Text gehört. Würde aber eine selbs tkritische Darstellung des Lehram­
tes wirklich eine Beeinträchtigung seiner Autorität bedeuten, zumal wenn die 
Kriterienfrage doch schon angeschnitten ist? Ist diese nicht eher zu befürchten, 
wenn der Eindruck einer unehrlichen Überbeanspruchung der lehram tlichen Au­
torität entsteht? Diese A uslassung ist umso mehr zu bedauern, weil hier die Ursa­
che vieler Gewissens- und äußerer Konflikte gegeben ist und auf diese Weise der 
Notwendigkeit ausgewichen wird, Formen der Konfliktlösung auf dem Wegeei­
nes sachbezogenen Dialogs aufzuweisen. Hinter der überbetonung der formalen 
Autoritätsaspekte steht das Modell einer obrigkeitlichen Weise der Konfliktlö­
sung. 
Zur Ehre des 2. Vat. darf indes nicht unterschlagen werden, daß es auch die in­
haltliche Bindung des Lehramtes hervorgehoben hat. In dem schon angeführten 
2. Kap. der Offenbarungskonstitution heißt es: ,,Das Lehramt ist nicht über dem 
Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, in­
sofern (quatenus) es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Bei­
s tand des HI. Geis tes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt ... " 
Die indikativische Form verdeckt allerdings, daß damit zugleich ein inhaltliches 
Kriterium gegeben ist. Das offene Problem des 2. Vat. besteht zudem darin, daß 
daraus nicht ekklesiologische Konsequenzen gezogen werden, welche die vielfäl-

3 A. a. 0. 82. 
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tigen Bezeugungs- und Gegenwartsweisen des Wortes (jottes In der Kirche be-
rücksichtigen, besteht also 1ın dem unvermittelten Nebeneinander unterschiedli-
cher ekklesiologischer Ansätze.

Unfehlbar? ar
Am deutlichsten zeigt sich dieses Nebeneinander ohl bei der fast unveränder-
ten UÜbernahme der beiden Dogmen VO  - 1870 ber den Jurisdiktionsprimat un
die Unfehlbarkeit des Papstes ın das Kap der Kirchenkonstitution. Daraus ent-
stand der neuerliche Streit ber die päpstliche Untfehlbarkeit Der bekannte Vor-
wurtf lautet, das Vat habe eıne A- pr10r1- Unfehlbarkeit gelehrt: deraps MUSSE
1U wollen und entscheiden, SE1 die Unfehlbarkeit seiner Entscheidung n..
ert Angesichts der geringen praktischen Bedeutung dieses Dogmas erscheint
vielen Gläubigen der Streit darüber als bloßes Theologengezänk. Nun ıst nıiıcht
übersehen, da{fs hinter der Kritik da diesem ogma eın praktisches Anliegen
steht Es soll damit genere. eine als autorıtär kritisierte Lehramtsprax1s getroffen
werden. Außerdem dieses ogma ın seiner jetzıigen Fassung eın unüber-
windliches ökumenisches Hindernis. Nur sind die In diesem Zusammenhang
vertiretenen Gegenthesen nıiıcht minder einseltig, indem S1E eine lange herrt-
chende Fehl- un Überinterpretation ZUI1 eigentlichen dieses Dogmas
machen wollen, dadurch ad absurdum ' führen Vor allem trifft nicht

da{fs das Vat der ec kritisierten einseitigen Herausstellung der
ormalen Autoritätsaspekte eiıne A- prlor1- un Willkür-Unfehlbarkeit gelehrt

cie historischen Ursachen und die Ekklesiologie, die der einseltigen
Fassung des Dogmas VO 1870 ührten, kann J1er nıiıcht eingegangen werden.
Nur soviel ZUuUrTr rage der Unftfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes selbst Das

Vat hat einseltig die verfahrensmäßige Ungebundenheit des Papstes bei feier-
lıchen Glaubensentscheidungen betont. Diese etonung wurde In der Nota PTaEC-
V1a ZUuU Kap der Kirchenkonstitution während des Vat och verschärtt,
die Zustimmung der Minorität ZUT communio-Ekklesiologie gewinnen. Den-
och erscheint selbst 1mM Vat die feierliche DogmendefinitionTden aps
als die gebundenste orm der Lehramtsausübung überhaupt, und ZWaTr infolge
der TE Bedingungen, 11re die das Konzil den Unfehlbarkeitsanspruch des
Papstes einschränkte®. Denn diese besagen, da{fs sich der aps auf eın SC-
hendes Zeugnis der Schrift bzw der verbindlichen Gilaubenstradition der
Kirche und (wenn er gegeben ist) auf den CONSENSUS der gegenwaärtıgen Kirche
beziehen mMu und daran gebunden ist Ferner, da{s er diese Form der Lehramts-
ausübung LUr als Ausdruck höchster Verbindlichkei gebraucht, W as ih grÖf-
ter Verantwortlichkeit verpflichtet. el Aspekte sind VO Vat Urc deutli-
che, wenn auch sehr vorsichtige Ergänzungen hervorgehoben worden. Nur

diese Bedingungen rfüllt sind, ıst eıINeE Entscheidung cathedra 1mM Sinne
des Vat gegeben, jeg also eın rechtsgültiges el VOT, für das Irrtumslosig-

50 das krgebnis der historischen Untersuchungen VO Houtepen, Onteilbaarheid Hermeneu-
tiek, Brügge 1973, und K1 Schatz, Kirchenbild un päpstliche Untehlbarkeit bei den deutschspra-
chigen Minoritätsbischöfen auf em Vatikanum Miısc Hıst Pont 40), Kom 1975
Vgl Pottmeyer, Untehlbarkeit und Ouveränıtaäat Die apstliche Unfehlbarkeit 1 System der
ultramontanen Ekklesiologie des Jahrhunderts TIü e S tu:  Q Maiıinz 1975

Pottmeyer, Die Bedingungen des bedingungslosen Unftehlbarkeitsanspruchs, 1n IhQ 159@ V  (1 9210
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tigen Bezeugungs- und Gegenwartsweisen des Wortes Gottes in der Kirche be­
rücksichtigen, besteht also in dem unvermittelten Nebeneinander unterschiedli­
cher ekklesiologischer Ansätze. 

4. Unfehlbar? Fehlbar? 

Am deutlichsten zeigt sich dieses Nebeneinander wohl bei der fast unveränder­
ten Obernahme der beiden Dogmen von 1870 über den Jurisd iktionsprimat und 
die Unfehlbarkeit des Papstes in das 3. Kap. der Kirchenkonstitution. Daraus ent­
stand der neuerliche Streit über die päps tliche Unfehlbarkeit. Der bekannte Vor­
wurf lautet, das 1. Vat. habe eine A-priori-Unfehlbarkeit gelehrt: der Paps t müsse 
nur wollen und entscheiden, so sei die Unfehlbarkeit seiner Entscheidung garan­
tiert. Angesichts der geringen praktischen Bedeutung dieses Dogmas erscheint 
vielen Gläubigen der Streit darüber als bloßes Theologengezänk. Nun ist nicht zu 
übersehen, daß hinter der Kritik an diesem Dogma ein praktisches Anliegen 
steht. Es soll damit generell eine als autoritär kritisierte Lehramtspraxis getroffen 
werden. Außerdem bildet dieses Dogma in seiner jetz igen Fassung ein unüber­
windliches ökumenisches Hindernis. Nur sind die in diesem Zusammenhang 
vertretenen Gegenthesen nicht minder einseitig, indem sie eine lange herr­
schende Fehl- und Oberinterpretation zum eigentlichen Inhalt dieses Dogmas 
machen wollen, um es dadurch ad absurdum zu führen. Vor allem trifft es nicht 
zu, daß das 1. Vat. trotz der zu Recht kritisierten einseitigen Herausstellung der 
formalen A utoritätsaspekte eine A-priori- und Willkür-Unfehlbarkeit gelehrt 
habe 4. Auf die his torischen Ursachen und die Ekklesiologie, die zu der einseitigen 
Fassung des Dogmas von 1870 führten, kann hier nicht eingegangen werden5 • 

Nur soviel zur Frage der Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes selbst: Das 
1. Vat. hat einseitig die verfahrensmäßige Ungebundenheit des Papstes beifeier­
lichen Glaubensentscheidungen betont. Diese Betonung wurde in der Nota prae­
via zum 3. Kap. der Kirchenkonstitution während des 2. Vat. noch verschärft, um 
die Zustimmung der Minorität zur communio-Ekklesiologie zu gewinnen. Den­
noch erscheint selbst im 1. Vat. die feierliche Dogmendefinition durch den Papst 
als die gebundenste Form der Lehramtsausübung überhaupt, und zwar infolge 
der drei Bedingungen, durch die das Konzil den Unfehlbarkeitsanspruch des 
Papstes einschränkte6. Denn diese besagen, daß sich der Paps t auf ein vorausge­
hendes Zeugnis der HI. Schrift bzw. der verbindlichen Glaubenstradition der 
Kirche und (wenn er gegeben is t) auf den consensus der gegenwärtigen Kirche 
beziehen muß und daran gebunden ist. Ferner, daß er diese Form der Lehramts­
ausübung nur als Ausdruck höchster Verbindlichkeit gebraucht, was ihn zu größ­
ter Verantwortlichkeit verp flichtet. Beide Aspekte sind vom 2. Vat. durch deutli­
che, wenn auch sehr vorsichtige Ergänzungen hervorgehoben worden. Nur 
wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist eine Entscheid ung ex cathedra im Sinne 
des 1. Vat. gegeben, liegt also ein rechtsgültiges Urteil vor, für das lrrtumslosig-

• So das Ergebnis der historischen Untersuchungen von A . Ho11tepe11, Onfeilbaarheid en Herme neu­
tiek, Brügge 1973, und KI. Schatz, Kirchenbild und päpstliche Unfehlbarkeit bei den deutschspra­
chigen Minoritätsbischöfen auf dem 1. Vatikanum (= Mise. Hist. Pont. Bd. 40), Rom 1975. 

5 Vgl. H. J. Pothnei;er, Unfehlbarkeit u nd Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der 
ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jah rhunderts (= Tüb. Theo!. Stud. Bd. 5), Mainz 1975. 

6 Vgl. H. J. Pottmeyer, Die Bedingungen des bedingungslosen Unfehlbarkeitsa nspruchs, in: ThQ 159 
(1979), 92-109. 

341 



keit In NsprucAun eıNeEe unbedingte Zustimmung geforde wird.
Damit ist, bildlich gesprochen, die Sprunglatte für eine mögliche0der Ab-
lehnung höhergelegt worden. Ekine Entscheidung würde annn nıicht rechtsgültig
sSeIN, wWenn die Kirche In ihr eiINeEe notorische Häresie erkennen der das orgehen
des Papstes als Offenbar verantwortungslos un leichtfertig beurteilen nd sich
dagegen WIE eın Mann rheben würde. Die atsache eiıner päpstlichen Ent-
scheidung bleibter auch ach em Vat eın nachgeordnetes Kriterium. An
sich ıst die Wahrheit einer dogmatischen Entscheidung ın ihrer Übereinstim-

mıit dem Evangelium Jesu Christi und dem Glauben der Kirche begründet,
die deshalb auch ihr erstes Kriterium darstellt Nur für den Fall, da{fs dieser Glaube
un seıne Interpretation ın der Kirche strıttig ist un eın Konsensus darüber nicht
besteht, annn die Tatsache eıiıner verantwortlichen päpstlichen Entscheidung
quoa 1NOS Zu entscheidenden Kriterium der Glaubensw.  rheit werden. In die-
SIN Fall, dije Einheit der Kirche un ihres aubens auf dem pie steht, hat
Cie Kirche das unbedingte Vertrauen das bringt das Vat Zzu usdruck), da{fs
(ott seine Kirche durch den Dienst des Einheitsamtes 1ın der Einheit der Wahrheit
naalten und bewahren ll Tatsächlic trıtt das autorıtative egenüber VO aps
un Kirche UT In diesem Fall eigentlich un In erSchärtfe hervor. 1ele Ver-
ständnisse rühren aher, dafß dieser Fall als Modellfall für die allgemeine erhält-
nisbestimmung VON aps un Kirche dient un! adurch die wesentliche Bin-
dung des Papstes al die Kirche un seıine Einbindung ın diese verdunkelt WeOeT-
den
Daraus ergibt sich, da{fß auch ach dem Vat die ezeption konziharer WIE
päpstlicher Lehrentscheidungen eın relevanter Lebensvorgang der Kirche ist,
nicht reduziert auf gehorsame Gefolgschaft, sondern als eın durchaus kriti-
scher und interpretierender Prozef(s Die Kezeption bewirkt Z WaT nıcht erst die
Verbindlichkeit der Lehrentscheidungen, 1st aber eın Zeugnis der OMMUNIO für
den gemeinsamen Glauben, der ıIn der Entscheidung zu Ausdruck kommt, und
er eın wichtiges Glaubwürdigkeitszeichen.
Die kezeption ist eın krıtischer Prozef(s Das gilt nicht LIUT für en ben genannten,
historisch gesehen mehr abstrakten Fall der Verweigerung der Annahme, die auf
der fehlenden Kechtsgültigkeit gründet. Der Vorgang kritischer Annahme un
Verarbeitung geschieht aufend, ihm sind sowochl der SENSUS fidei der Gläubi-
SCn wIıe die Theologie auf Je spezifische Weise eteiligt, 1 Fall päpstlicher Ent-
scheidung auch die 1SCHOfe Der SCNSUS fidei bezieht sich VOT em auf die
Fruchtbarkeit bzw Unfruchtbarkeit eiINes Dogmas für einen lebendigen Glauben
un das en der kirchlichen COMMUN1O Die Theologie untersucht, ob das
ogma cdie angezielte Wahrheit in der geeignetsten Weise ZUu Ausdruck bringt
der ergänzungsbedürftig ist, ob sıch inzwischen die allgemeine Bedeutung der
verwandten Begriffe geänder hat, studiert seINE historischen Bedingungen,
ecCc die eingeflossenen zeitbedingten Vorstellungen un irrıge maximalistische
oder minimalistische Interpretationen auf und ordnet das ogma ın den Gesamt-
zusammenhang der Überlieferung ein, wobei manche historisch edingte Einsei-
tigkeit korrigiert werden kann.
In diesem Sinne ist die Kezeption zugleich eın interpretierender Prozeis Die g_

isherige Glaubenstradition, das fortschreitende Glaubensverständnis wıe
die sich verändernde Selbst- un Welterfahrungen den Verständnis- un In-
terpretationsrahmen, ıIn dem sich die Wahrheit eiInes Dogmas erschlie(ßt Darın

keit in Anspruch genommen und eine unbedingte Zustimmung gefordert wird. 
Damit ist, bildlich gesprochen, die Sprunglatte für eine mögliche Kritik oder Ab­
leh nung höhergelegt worden. Eine Entscheidung würde dann nicht rechtsgültig 
sein, wenn die Kirche in ihr eine notorische Häresie erkennen oder das Vorgehen 
des Papstes als offenbar verantwortungslos und leichtfertig beurteilen und sich 
dagegen wie ein Mann erheben würde. Die bloße Tatsache einer päpstlichen En t­
scheidung bleibt da her auch nach dem 1. Vat. ein nachgeordnetes Kriterium. A n 
sich ist d ie Wahrheit einer dogmatischen Entscheidung in ihrer übereinstim­
mung mit dem Evangelium Jesu Christi und dem Gla uben der Kirche begründe t, 
die deshalb a uch ihr ers tes Kriterium darstellt. Nur für den Fall, daß dieser Gla ube 
und sei ne Interpretation in der Kirche strittig ist und ein Konsensus darüber nicht 
besteht, ka nn die Tatsache einer verantwortlichen päpstlichen Entsch eidung 
quoad nos zum entscheidenden Kriterium der Glaubenswahrhei t werden. In die­
sem Fall, wo die Einheit der Kirche und ihres Glaubens auf dem Spiel s teht, hat 
die Kirche das unbedingte Vertrauen (das bringt das 1. Vat. zum Ausdruck), daß 
Gott seine Kirche durch den Dienst des Einheitsamtes in der Einheit der Wahrheit 
halten und bewahren will. Tatsächlich tritt das autoritative Gegenüber von Papst 
und Kirche nur in diesem Fall eigentlich und in aller Schärfe h ervor. Viele Mißver­
s tändnisse rühren daher, daß dieser Fall als Modellfall für die allgemeine Verhält­
nisbestimmung von Papst und Kirche dient und dadurch die wesentliche Bin­
dung des Papstes an die Kirche und seine Einbindung in diese verdunkelt wer­
den. 
Daraus ergibt sich, daß auch n ach dem 1. Vat. die Rezeption konziliarer wie 
päpstlicher Lehrentscheidungen ein relevanter Lebensvorgang der Kirche is t, 
nicht nur reduziert auf gehorsame Gefolgschaft, sondern als ein durchaus kriti­
scher und interpretierender Prozeß. Die Rezeption bewirkt zwar nicht erst die 
Verbindlichkeit der Lehrentscheidungen, ist aber ein Zeugnis der communio für 
den gemeinsamen Glauben, der in der Entscheidung zum Ausdruck kommt, u nd 
daher ein wichtiges Gla ubwürdigkeitszeichen. 
Die Rezeption is t ein kritischer Prozeß. Das gilt nicht nur für den oben genannten, 
historisch gesehen mehr abstrakten Fall der Verweigerung der Annahme, die auf 
der fehlenden Rechtsgültigkeit gründet. Der Vorgang kritischer Annahme u nd 
Verarbeitung geschieht laufend, an ihm sind sowohl der sensus fidei der Gläubi­
gen wie die Theologie auf je spezifische Weise beteiligt, im Fall päpstlicher Ent­
scheidung auch die Bischöfe. Der sensus fidei bezieht sich vor allem auf die 
Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit eines Dogmas für einen lebendigen Glauben 
und das Leben der kirchlichen communio. Die Theologie untersucht, ob das 
Dogma die angezielte Wahrheit in der geeignetsten Weise zum Ausdruck bringt 
oder ergänzungsbedürftig ist, ob sich inzwischen die allgemeine Bedeutung der 
verwandten Begriffe geändert hat, studiert seine historischen Bedingungen, 
deckt die eingeflossenen zeitbedingten Vorstellungen und irrige maximalistische 
oder rninimalistische Interpretationen auf und ordnet das Dogma in den Gesamt­
zusammenhang der überlieferung ein, wobei manche historisch bedingte Einsei­
tigkeit korrigiert werden kann. 
In diesem Sinne ist die Rezeption zugleich ein interpretierender Prozeß. Die ge­
samte bisherige Glaubenstradition, das fortschreitende Glaubensverständnis wie 
die sich verä ndernde Selbs t- und Welterfahrung bilden den Verständnis- und In­
terpretationsrahmen, in dem sich die Wahrheit eines Dogmas erschließt. Darin 
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zeigt sich die Geschichtlichkeit des Dogmas wWI1ıEe des Lehramtes selbst, das erst
unterwegs ist ZUT der Wahrheit Irreformabilität einer Lehrentscheidung
el aher, da({s die Kirche nicht hinter das Niveau des Glaubensbewulstseins
rückfallen darf, das ıIn einem ogma seinen USAdTrTuC gefunden hat, nıcht aber,
da{fs damit der Prozefis der Wahrheitserkenntnis abgeschlossen el Die Untfehl-
barkeit des Lehramtes ist wWwIıe die des aubens deraeine Unftfehlbarkeit auf
dem Wege. DIie Dogmen der Kirche sind in all ihrer Bedingtheit bleibende Wahr-
Zeichen diesem Wege, die aber VO sich auUs auf einen weıteren Horizont VOT-
auswelsen.

Autoritaät un Glaubwürdigkeit
In den bisherigen nalysen sind bereits ein1ıge wichtige robleme, Clje heute das
ema Lehramt belasten, sichtbar geworden, aber ın Ansätzen auch Auswege,
die alle In die ichtung des Bewulßst- und Praktischwerdens einer communio-Ek-
klesiologie deuten. Zu den Hindernissen auf diesem Wege gehören jene Vorstel-
lungen oder Modelle, denen sich die LehramtspraxI1s orientiert.
In Zusammenhang mi1t dem Überlieferungsbegriff stiefßsen WIT auf das klassische
Unterrichtsmodell, miıt dem sich die Vorstellung VO Lehramt lange verband
Analog dem klassizistischen Bildungsideal, erscheint cie Überlieferung als eın
unwandelbares, zeitlicher Ferne festgelegtes un:! Ur och reproduzieren-
des Erkenntnisgut, das jeder Erfahrbarkeit NUZ iıst und urc die Lehrer der
Kirche autorıtatıv vorgelegt wird, nicht aber auch als eın lebendiger Vorgang der
irksamkeit un Entfaltung 1ın den Gläubigen auf eINE oröfßere hin?
Miıt olchem Überlieferungsbegriff verbindet sich eicht jene obrigkeitliche VOort-
stellung des Lehramtes, auf deren Einflufs WIT aufmerksam wurden. Tatsäc  1C
wurde das Lehramt ZUT Zeit des Vat allgemeın der hoheitlichen Jurisdiktions-
gewalt eingeordnet der überhaupt selbst als potes as gefaßst, womuit ein Aspekt
des ehramtes bsolut gesetzt wurde und cie testificatio €el hıinter der determi-
atho Hidei verschwand8. em verband sich der Unfehlbarkeitsbegriff muiıt dem
der Souveränität des absoluten Herrschers?. Die usübung des Lehramtes wurde
als Gesetzgebung Urc den SOUVveranen aps verstanden, die den unbedingten
Gehorsam der Untertanen ordert aher auch das einselt1ge Hervortreten der
formalen Autoritätsbegründung; enn die Verbindlichkei der (jesetze gründet
iın dieser Vorstellung allein ın der SOUveranen Gewalt des esetzgebers. Um der
für den Glauben unannehmbaren Konsequenz dieses Denkens entgehen, dem
Auseinanderbrechen VO Legitimität un Legalität ‚,‚auctoritas, 110  — veritas, fa-
cıt legem“” es sich ihm die Notwendigkeit des Dogmas VO der
päpstlichen ehlbarkeit auf, das theologisch schon vorbereitet, wenn auch bis
in och umstrıtten Wa  —
iıne eher zutreffende Vorstellung VO der autorıtatıven Lehrfeststellung Orıen-
tierte sich odell der richterlichen Jurisdi  on Miıt diesem odell äflst sich
immerhin die Notwendigkeit einer der Schwierigkeit un dem Gewicht der Sa-
che entsprechenden Zeugenbefragung un Beweisaufnahme, die Forderung
ach Durchsichtigkeit und Offentlichkeit des Verfahrens und Beiziehung er

Vgl Lonergan, Theologie 1Im Pluralismus heutiger Kulturen 6/), reiburg 1975
Pottmeyer, Unfehlbarkeit un 5Souveränıität, 371387

“ Vgl ebd
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zeigt sich die Geschichtlichkeit des Dogmas wie des Lehramtes selbst, das erst 
unterwegs ist zur Fülle der Wahrheit. Irreformabilität einer Lehrentscheidung 
h eißt daher, daß die Kirche nicht hinter das Niveau des Glaubensbewußtseins zu­
rückfallen darf, das in einem Dogma seinen Ausdruck gefunden hat, nicht aber, 
daß damit der Prozeß der Wahrheitserkenntnis abgeschlossen sei. Die Unfehl­
barkeit des Lehramtes ist wie die des Glaubens der Kirche eine Unfehlbarkeit auf 
dem Wege. Die Dogmen der Kirche sind in all ihrer Bedingtheit bleibende Wahr­
Zeichen an diesem Wege, die aber von sich aus auf einen weiteren Horizont vor­
ausweisen. 

5. Autorität und Glaubwürdigkeit 

In den bisherigen Analysen sind bereits einige wichtige Probleme, die heute das 
Thema Lehramt belas ten, sichtbar geworden, aber in Ansätzen auch Auswege, 
die alle in die Richtung des Bewußt- und Praktischwerdens einer communio-Ek­
klesiologie deuten. Z u den Hindernissen auf diesem Wege gehören jene Vorstel­
lungen oder Modelle, an denen sich die Lehramtspraxis orientiert. 
In Z usammenhang mit dem ü berlieferungsbegriff stießen wir auf das klassische 
Unterrichtsmodell, mit dem sich die Vorstellung vom Lehramt lange verband. 
Analog dem klassizistischen Bildungsideal, erscheint die überlieferung als ein 
unwandelbares, in zeitlicher Feme fes tgelegtes und nur noch zu reproduzieren­
des Erkenntnisgut, das jeder Erfahrbarkeit entzogen ist u nd durch die Lehrer der 
Kirche autoritativ vorgelegt wird, nicht aber au ch als ein lebendiger Vorgang der 
Wirksamkeit und Entfaltung in den Gläubigen auf eine größere Fülle hin 7 . 

Mit solchem überlieferungsbegriff verbinde t sich leicht jene obrigkeitliche Vor­
stellung des Lehramtes, auf deren Einfluß wir aufmerksam wurden. Tatsächlich 
wurde das Lehramt zur Zeit des 1. Vat. allgemein der hoh eitlichen Jurisdiktions­
gewalt eingeordnet oder überhaupt selbs t als potestas gefaßt, womit ein Aspekt 
des Lehramtes absolut gesetzt wurde und die testificatio fidei hinter der determi­
natio fidei verschwand8 • Zudem verband sich der Unfehlbarkeitsbegriff mit dem 
der Souveränität des absoluten Herrschers 9 • Die Ausübung des Leh ramtes wurde 
als Gesetzgebung durch den souveränen Papst verstanden, die den unbedingten 
Gehorsam der Untertanen fordert. Daher auch das einseitige Hervortreten der 
formalen Autoritätsbegründung; denn die Verbindlichkeit der Gesetze gründet 
in dieser Vorstellung allein in der souveränen Gewalt des Gesetzgebers. Um der 
für den Glauben unannehmbaren Konsequenz dieses Denkens zu entgehen, dem 
Auseinanderbrechen von Legitimität und Legalität - ,,auctoritas, non veritas, fa­
cit legem" (Hobbes)-, zwang sich il1m die Notwendigkeit des Dogmas von der 
päpstlichen Unfehlbarkeit auf, das theologisch schon vorbereitet, wenn auch bis 
dahin noch umstritten war. 
Eine eher zutreffende Vorstellung von der autoritativen Lehrfeststellung orien­
tierte sich am Modell der richterlichen Jurisdiktion. Mit diesem Modell läßt sich 
immerhin die Notwendigkeit einer der Schwierigkeit und dem Gewicht der Sa­
che entsprechenden Zeugenbefragung und Beweisaufnahme, die Forderung 
nach Durchsichtigkeit und Offentlichkeit des Verfahrens und Beiziehung aller 

7 Vgl. 8. Lonergm,, Theologie im Pluralismus heutiger Kulturen(= QD Bd. 67), Freiburg 1975. 
s Vgl. H. /. Pottmeyer, Unfehlbarkeit und Souveränität, 371--387. 
9 Vgl. ebd. 388-408. 
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Betroffenen und die Angemessenheit ihrer kollegialen usübung bei schwerwie-
gender Materie verknüpfen. Allerdings diente auch dieses odell zumelıst dazu,
auf die formalen Aspekte der Kechtsgültigkeit und Inappellabilität letztinstanzli-
cher Urteile abzuheben
50 scheint mMI1r die formale Wahrheits- un Autoritätsbegründung, insofern S1€e
sich mıiıt den genannten Odellen und Vorstellungen verbindet, das eigentliche
Problem seln, das uMNnseTeM heutigen Verständnis berechtigte Schwierigkeiten
macht Solange die Gläubigen auch ihre übrige sozlale und politische Umwelt
VO olchen Autoritätsvorstellungen gepragt sahen und sich 1n der Untertanen-
ro fanden, mochte eine entsprechende Vorstellung VO Lehramt un seiner
usübung ihnen glaubwürdig erscheinen. Der Verlust der Glaubwürdigkeit e1-
1165 in dieser Weise begründeten un ausgeübten formalen Autoritätsanspruchs,
nıicht eine theologisch egründete Ormale Verbindlichkeit des ehramıts über-
aupt, 1st der eıne Kern des anstehenden ToODIems
Um hier einen usweg anzudeuten, mMag eın Hinweils auf die Bedingungen VO  —
Autorität und ihrer Wirksamkeit dienlich sSeIN. Autorität SEeIZ ihrer irksam-
keit nicht 1Ur die Begründung ihrer Legitimität Urc den Aufweis ihrer legiti-
INE  —; Einsetzung un Beauftragung VOTaus Autorität ist nicht LLUTLTE legitime (36-
walt, sondern auch aub- un Vertrauenswürdigkeit, da{fs ihre Entscheidungen
auch wirklich ihrem Anspruch, ihrem Auftrag un dem Wohl, dem S1€E dienen
hat, entsprechen. Dazu genugt auch nicht allein der Verweis auf ihre rüheren
Leistungen, 5 bedarf vielmehr der auernden Bestätigung iıhrer Vertrauenswür-
digkeit Bedeutsam ist ın diesem Zusammenhang die Beobachtung, da{fs die heo-
logıische Begründung und rklärung der vorrangıgen Autorität oms erst wirksam
wurde, nachdem sich die Autorität der römischen Kirche und ihres 1SCHOfS fak
Hsch als hervorragend bewährt hatte uch bei der Bildung des Kanons War nıiıcht
11UT die ormale Begründung der Autorität eıner Schrift AdUus ihrer erkun wirk-
5Sdmnl, sondern gleicherweise deren offenbarend-inspirierende Ta und Frucht-
barkeit in den Gemeinden.

das Lehramt sich nıiıcht infach mıit der formal begründeten Gehorsamsforde-
runNng begnügen kann, sondern seiner Wirksamkeit auch der dauernden, für
alle einsichtigen un: auch erfahrbaren Bestätigung seiner Vertrauenswürdigkeitbedarf, ist der traditionellen Theologie och unmittelbar ach dem Vat urch-
aus ew Bei cheeben lesen WIT.

‚‚Ubgleic sich denkbar ware, da{fß die göttlichen Zeichen und Bürgschaften unmıt-
telbar blofß mıiıt der ursprünglichen Vorlage und Verkündigung der Uffenbarung UrC
COChristus und die Apostel verbunden worden waäaren: ıst durchaus naturgemäfs und
tatsächlich VOoO  - (ott geordnet, da{fs auch die tortlaufende ezeugung und Verkündi-
SUuUnNng der Offenbarung durch die Kirche In ihrer Eigenschaft als authentische un autorita-
tive Vorlage nıicht blofß mittelbar adus der Urc historisches Zeugnis erkennbaren Mission
Christi un der Von Christus dUSgCHANZENEN Einsetzung der Kirche erkennen sel, SOTM-
dern zugleic UrC eigene, unmittelbar nıt der Kirche un ihrer atıgkeit verbundene,
sichtbare und offenkundige göttliche Zeichen und Bürgschaften gekennzeichnet und be-
glaubigt Oder legitimiert werde. Diese siıchtbare und offenkundige göttliche Beglaubigungdes kirchlichen Lehrvortrages dient dann aber nach der Natur deracun der Intenthon
Gottes nicht bloß dazu, unNs ZU versichern, dafs WIr die göttliche TE Christi ıIn der
kirchlichen Lehre wiederfinden, sondern auch dazu, um überhaupt das Dasein un den
göttlichen rsprung der Lehre Christi selbst lebendiger, nachdrücklicher und wirksamer,

Betroffenen und die Angemessenheit ihrer kollegialen Ausübung bei schwerwie­
gender Materie verknüpfen. Allerdings diente auch dieses Modell zumeist dazu, 
auf die formalen Aspekte der Rechtsgültigkeit und Inappellabilität letztinstanzli­
cher Urteile abzuheben. 

So scheint mir die formale Wahrheits- und Autoritätsbegründung, insofern sie 
sich mit den genannten Modellen und Vorstellungen verbindet, das eigentliche 
Problem zu sein, das unserem heutigen Verständnis berechtigte Schwierigkeiten 
macht. Solange die Gläubigen auch ihre übrige soziale und politische Umwelt 
von solchen Autoritätsvorstellungen geprägt sahen und sich in der Untertanen­
rolle fanden, mochte eine entsprechende Vorstellung vom Lehramt und seiner 
Ausübung ihnen glaubwürdig erscheinen. Der Verlust der Glaubwiirdigkeit ei­
nes in dieser Weise begründeten und ausgeübten formalen Autoritätsanspruchs, 
nicht eine theologisch begründete formale Verbindlichkeit des Lehramts über­
haupt, ist der eine Kern des anstehenden Problems. 

Um hier einen Ausweg a nzudeuten, mag ein Hinweis auf die Bedingungen von 
Autorität und ihrer Wirksamkeit dienlich sein. Autorität setzt zu ihrer Wirksam­
keit nicht nur die Begründung ihrer Legitimität durch den Aufweis ihrer legiti­
men Einsetzung und Beauftragung voraus. Autorität ist nicht nur legitime Ge­
walt, sondern auch Glaub- und Vertrauenswiirdigkeit, daß ihre Entscheidungen 
auch wirklich ihrem Anspruch, ihrem Auftrag und dem Wohl, dem sie zu dienen 
hat, entsprechen. Dazu genügt auch nicht allein der Verweis auf ihre früheren 
Leistungen, es bedarf vielmehr der dauernden Bestätigung ihrer Vertrauenswiir­
digkeit. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, daß die theo­
logische Begründung und Erklärung der vorrangigen Autorität Roms erst wirksam 
wurde, nachdem sich die Autorität der römischen Kirche und ihres Bischofs fak­
tisch als hervorragend bewährt hatte. Auch bei der Bildung des Kanons war nicht 
nur die formale Begründung der A utorität einer Schrift aus ihrer Herkunft wirk­
sam, sondern gleicherweise deren offenbarend-inspirierende Kraft und Frucht­
barkeit in den Gemeinden. 

Daß das Lehramt sich nicht einfach mit der formal begründeten Gehorsamsforde­
rung begnügen kann, sondern zu seiner Wirksamkeit auch der dauernden, für 
alle einsichtigen und auch erfahrbaren Bestätigung seiner Vertrauenswürdigkeit 
bedarf, ist der traditionellen Theologie noch unmittelbar nach dem 1. Vat. durch­
aus bewußt. Bei M. Scheeben lesen wir: 

,,Obgleich es an sich denkbar wäre, daß die göttlichen Zeichen und Bürgschaften unmit­
telbar bloß mit der ursprünglichen Vorlage und Verkündigung der Offenbarung durch 
Christus und die Apostel verbunden worden wären: so ist es durchaus naturgemäß und 
tatsächlich so von Gott geordnet, daß auch die fortlaufende Bezeugung und Verkündi­
gung der Offenbarung durch die Kirche in ihrer Eigenschaft als authentische und autorita­
tive Vorlage nicht bloß mittelbar aus der durch historisches Zeugnis erkennbaren Mission 
Christi und der von Christus ausgegangenen Einsetzung der Kirche zu erkennen sei, son­
dern zugleich durch eigene, unmittelbar mit der Kirche und ihrer Tätigkeit verbundene, 
sichtbare und offenkundige göttliche Zeichen und Bürgschaften gekennzeichnet und be­
glaubigt oder legitimiert werde. Diese sichtbare und offenkundige göttliche Beglaubigung 
des kirchlichen Lehrvortrages dient dann aber nach der Natur der Sache und der Intention 
Gottes nicht bloß dazu, um uns zu versichern, daß wir die göttliche Lehre Christi in der 
kirchlichen Lehre wiederfinden, sondern auch dazu, um überhaupt das Dasein und den 
göttlichen Ursprung der Lehre Christi selbst lebendiger, nachdrücklicher und wirksamer, 
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als auf dem Wege des historischen Zeugnisses für die ursprüngliche gÖöttliche Besiege-
lung geschehen könnte, der Welt um Bewußtsein bringen !0,*“
Im einzelnen können diese Zeichen nach Scheeben ‚„teils ıIn speziellen, mit der Verkündi-
Zung oder der gläubigen Annahme derselben verbundenen Wunderwerke Gottes, teils
ın dem allgemeinen geistigen Wunder bestehen, welches In der Fortdauer und Wirksam-
keit der Verkündigung hegt‘ 1L, Er verweist €1 auf jenen ext des Vat (DS ıIn
dem VO der Kirche als dauerndem Glaubwürdigkeitszeichen die Rede ist und besonders
auf die menschen- und weltverändernde Kraft der christlichen Verkündigung abgehoben
wird 12
1e INa  — einmal davon ab, wıe 1er Cdie under 1Im Rahmen der traditionellen
Apologetik als der Verkündigun 11UT äaußerlich beigegebene Glaubwürdigkeits-
beweise erscheinen, und begreift INa  - diese als die sich außernde befreiendeTa
des Evangeliums selbst un! se1iner Verkündigung, jeg auf der Hand, da{(s 1er
VO dem die Rede ıst, W as heute unter den Stichworten ‚„Theorie un Praxas“,
ıs  rthodoxie und Urthopraxie””, ‚‚Glaube un Erfahrung“ verhandelt wird. Es
hegt demnach ohl nıcht Ur nglauben oder Ungehorsam der Christen,
wWwenn lehramtliche Außerungen wirkungslos bleiben Welches sind die ‚‚Erweise
des Geistes un! der Kraft“ (2 Kor, 2I 4)13 die notwendig sind, den Gehorsam
wecken, die Bereitschaft treuer Gefolgschaft unterstutzen und die Autorität
des Lehramtes heute glaubwürdig erscheinen lassen? Wohl keine anderen, als
da{fs das Lehramt sowochl ın seiner Lehre wıe ıIn der Art und Weise seiner Aus-
übung die Wirklic  el erhellende, verändernde, Zukunft eröffnende, befreiende
und COMMUNIO stiftende raft des Evangeliums Jesu COChristi vergegenwärtigt.
1C also auf gesetzliche Weise ach Art des Rabbinismus, sondern ach Art der
Propheten, VO  — der auch die Verkündigung Jesu gepragt WAar, bewährt sich das
Charisma der ahrheit, und da{fß® Urc Über-Zeugung Gehorsam wecken
vermag *, Das ist ohl gemeıint, heute nach eiıner prophetischen Gestalt
des Lehramtes Ausschau gehalten wird einem Modell, das besser als die bisher
vorherrschenden Modelle geeignet ıst, die verschiedenen Aspekte des Lehramtes
und seiner usübung integrieren. solche Konturen ın der usübung des
Lehramtes bei einzelnen Hırten heute SIC  ar werden, gehört den off-
B5 un Glaubwürdigkeitszeichen für uUuNnseTeE Zeit

diese Weise könnte sich auch eın ökumenischer Konsens anbahnen. In dem
Bericht ‚„Wie die Kirche heute verbindlich?”“ der Kommuission für Gilauben
un Kirchenverfassung 1Im (O)kumenischen at der Kirchen VO ()ktober 1977
heifßt „‚Die Glaubwürdigkeit ist ZW ar letztlich eine abe des Geistes, der den
menschlichen Geist überführt:; aber S1Ee SEetiz auch VOTIaUsS, da{fs das Zeugnis der
TC verständlich ıst, da{fs CS der menschlichen Erfahrung entspricht, da{fs den

Scheeben, der katholischen Dogmatik. Buch (1874) Freiburg 21948, 333
Ebd

12 Vgl eb  Q, 333
Das Problem der Glaubwürdigkeit der christlichen Verkündigung, wIıe Scheeben aufgreift,
War sehr deutlich VO Lessing ın seiner Schrift ‚‚Über den Bewels des Geistes und der Kraft‘

gestellt worden. er bestreitet, da sich die Glaubwürdigkeit auf historische Berichte VO fT1L1-
her geschehenen Wundern stutzen könne, und ordert einen unmittelbar erfahrbaren ‚‚Beweis des
(‚eistes un! der Kraft‘, den VOT allem ın der Verwirklichung des ‚„‚Testamentes Johannis” 1777)
‚‚Kinderchen, lieht euch!““ gegeben sieht; vgl Lessing, Die Erziehung des Menschen-
geschlechts und andere Schriften Reclam- Universal-Bibliothek NrT. 3143
Vgl 'ottmeyer, etrusamt ın der Spannung VO Amt und Charısma, 1n : Una Sancta 31 1976),
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als es auf dem Wege des his torisch en Zeugnisses für die ursprüngliche göttliche Besiege­
lung geschehen könnte, der Welt zum Bewußtsein zu bringen 10." 

Im einzelnen können diese Zeichen nach Scheeben „teils in speziellen, mit der Verkündi­
gung oder der gläubigen Annahme derselben verbundenen Wunderwerken Gottes, teils 
in dem allgemeinen geistigen Wunder bestehen, welches in der Fortdauer und Wirksam­
keit der Verkündigung liegt" 11 . Er verweist dabei auf jenen Text des 1. Vat. (OS 3013), in 
dem von der Kirche als dauerndem Glaubwürdigkeitszeichen die Rede ist und besonders 
auf die menschen- und weltverändernde Kraft der christlichen Verkündigung abgehoben 
wird 12. 

Sieht man einmal davon ab, wie hier die Wunder im Rahmen der traditionellen 
Apologetik als der Verkündigung nur äußerlich beigegebene Glaubwürdigkeits­
beweise erscheinen, und begreift man diese als die sich äußernde befreiende Kraft 
des Evangeliums selbst und seiner Verkündigung, so liegt auf der Hand, daß hier 
von dem die Rede ist, was heute unter den Stichworten „ Theorie und Praxis", 
„Orthodoxie und Orthopraxie", ,,Glaube und Erfahrung" verhandelt wird. Es 
liegt demnach wohl nicht nur am Unglauben oder Ungehorsam der Christen, 
wenn lehramtliche Äußerungen wirkungslos bleiben. Welches sind die „Erweise 
des Geistes und der Kraft" (2 Kor, 2, 4) 13 , die notwendig sind, den Gehorsam zu 
wecken, die Bereitschaft zu treuer Gefolgschaft zu unterstützen und die Autorität 
des Lehramtes heute glaubwürdig erscheinen zu lassen? Wohl keine anderen, als 
daß das Lehramt sowohl in seiner Lehre wie in der Art und Weise seiner Aus­
übung die Wirklichkeit erhellende, verändernde, Zukunft eröffnende, befreiende 
und communio stiftende Kraft des Evangeliums Jesu Christi vergegenwärtigt. 
Nicht also auf gesetzliche Weise nach Art des Rabbinismus, sondern nach Art der 
Propheten, von der auch die Verkündigung Jesu geprägt war, bewährt sich das 
Charisma der Wahrheit, und daß es durch Ober-Zeug ung Gehorsam zu wecken 
vermag14. Das ist wohl gemeint, wenn he ute nach einer prophe tischen Gestalt 
des Lehramtes Ausschau gehalten wird - einem Modell, das besser als die bisher 
vorherrschenden Modelle geeignet ist, die verschiedenen Aspekte des Lehramtes 
und seiner Ausübung zu integrieren. Daß solche Konturen in der Ausübung des 
Lehramtes bei einzelnen Hirten heute sichtbar werden, gehört zu den Hoff­
nungs- und Glaubwürdigkeitszeichen für unsere Zeit. 
Auf diese Weise könnte sich auch ein ökumenischer Konsens anbahnen. In d em 
Bericht„ Wie lehrt die Kirche heute verbindlich?" der Kommission für Glauben 
und Kirchenverfassung im Okumenischen Rat der Kirchen vom Oktober 1977 
heißt es: ,,Die Glaubwürdigkeit is t zwar letztlich eine Gabe des Geistes, der den 
menschlichen Geist überfü hrt; aber sie setzt auch voraus, daß das Zeugnis der 
Kirche verständlich ist, daß es der menschlichen Erfahrung entspricht, daß es den 

10 M . J. Sc/1eebe11, HB. der katholisclwn Dogmatik. 1. Buch (1874), Freiburg 21948, 333. 
11 Ebd. 52. 
12 Vgl. ebd. 333 f. 
13 Das Problem der Glaubwürd igkeit der christlichen Verkündigung, wie es M. J. Sc/1ecbe11 aufgreift, 

war sehr deutlich von G. E. Lessing in seiner Schrift„ Ober den Beweis des Geistes und der Kraft" 
(1777) gestellt worden. Er bestreitet, daß sich d ie Glaubwürdigkeit auf historische Berichte von frü­
her geschehenen Wundern s tützen könne, und fordert einen unmittelbar erfahrbaren „ Beweis des 
Geis tes und der Kraft", den er vor allem in der Verwirkl ichung des „Testamentes Johannis" (1777): 
,,Kinderchen, liebt euch!" gegeben sieht; vgl. G. E. Lessing, Die Erziehung des Menschen­
geschlechts und andere Schriften(= Reclam- Universal-Bibliothek Nr. 8968), 31-43. 

14 Vgl. H. J. Pothneyer, Petrusamt in der Spannung von Amt und Charisma, in: Una Sancta 31 (1976), 
299--309. 
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Menschen eıne Perspektive ber die Bedeutung des Lebens un der geschichtli-chen Ereignisse eröffnet un: da{fs es ihnen hilft, verantwortlich Z handeln, un
S1E als eine Gemeinschaft ın Einheit zusammenhält. Die Autorität äng außer-
dem weıtgehend VO der persönlichen Glaubwürdigkeit der Zeugen un auch
VO Lebensstil der Gemeinschaft ab15 44

Dogma un Erfahrung
Ekin anderer Kern des Problems, das WIT mıiıt der formalen Autoritäts- un Wahr-
heitsbegründung haben, kann LIUT och angedeutet werden. Es ıst das allmähli-
che Auseinandertreten VO Glaube Uun! Erfahrung, das WITr ıIn der Neuzeit beob-
achten, die Entzweiung VO ogma un Erfahrung. Angesprochen wurde dieses
Phänomen bereits, weil S eine der Ursachen des Glaubwürdigkeitsverfalls ist
Die Tun für diese Entwicklung sind vielfältig, außerkirchlich wıe innerkirch-
ich Und vielschichtig ist ihre Dimension. Denn einmal veränderte sich jeneWelt- un Selbsterfahrung, auf die sich der Gla ube lange bezogen hatte,
ern wurde erfahrungsbezogene Glaubenseinsicht als ZustimmungsgrundGlauben abgewertet. kın Hinweis auf das Ergebnis Mu 1er genugen: Aus der
offenbarenden Wahrheit wurde Clie geoffenbarte Wahrheit Von der rfahrunggelöst, wirkt die Glaubenswahrheit auch nicht mehr erfahrungsstiftend. Damit
bietet S1E immer weniıger Anhaltspunkte für Identifikation un persönliche An-
eignung. Übrig bleibt der ormale Autoritätsanspruch, der ohne jede ertfah-
rungsmäfßige Stützung als Gehorsamsforderung überfordert. Als Eersatz
boten und bieten sich die Erfahrung der geschlossenen Kirchengesellschaft un
private Andachtsformen ein Ersatz, der ber kirchliche Kerngruppen hinaus
kaum Bedeutung gewınnen annn
Von soziologischer Seite wird deshalb auf die Bedeutung VO  . ‚‚Modellen SO-naler christlicher Existenz““ hingewiesen, die einen erfahrungsbezogenen P e
5ANS LAuthentizität des Glaubens vermuitteln könnten 1 Ahnlich en Theo-
logen auf solche Bedeutung der Heıiligen hingewiesen!7, Wenn die Teilnehmer
des Berliner Katholikentags (1980) die ahrheı des Mottos ‚‚Christi 1e ist
stärker“ verstanden, War OS, weiıl S1e diese In der Begegnung mıiıt utter Teresa e_
fuhren Bei einzelnen hervorgehobenen Zeugen, zumal Heiligen, darf aller-
ings nicht bleiben. Denn diese geraten leicht 7u Alıbi oder N entmutigendenHochzielen. Z.u den notwendigen ‚‚Modellen personaler christlicher Existenz“
gehören auch jene christlichen Gruppen un Gemeinden, In denen die gemeın-schaftstiftende und elt- wıe menschenverändernde Kraft des aubens 1M Kon-
text des Alltags erfahren wird Verbindliches Lehren wird sich mehr ennn Je auf
solches Zeugnis beziehen un miıt olcher Praxis vermitteln mussen,
überzeugen ll

15 Verbindliches Lehren der Kirche eute Arbeitsbericht aus dem eutschen (O)kumenischen
jenausschuß un: exte deral anı UOrder-Konsultation, ()dessa 1977, hg Deutschen (Jku-
menischen S5Studienausschuß Beihetft ZUT Okumenischen Rundschau Nr. 3} Frankfurt 1978,217

Zingerle, Soziologische Bemerkungen ZUur ökumenischen Diskussion ber ‚‚ Verbindliches
Zeugnis”‘, in Verbindliches Lehren der Kirche heute,
Vgl Urs Un Balthasar, Verbum Caro. Skizzen ZUT Theologie 1, kinsiedeln 1960, 19512725

Menschen eine Perspektive über die Bedeutung des Lebens und der geschichtli­
chen Ereignisse eröffnet und daß es ihnen hilft, verantwortlich zu handeln, und 
sie als eine Gemeinschaft in Einheit zusammenhält. Die Autorität hängt außer­
dem weitgehend von der persönlichen Glaubwürdigkeit der Zeugen und auch 
vom Lebensstil der Gemeinschaft ab 15." 

6. Dogma und Erfahrung 

Ein anderer Kern des Problems, das wir mit der formalen Autoritä ts- und Wahr­
heitsbegründung haben, kann nur noch angedeutet werden. Es ist das allmähli­
che Auseinandertreten von Glaube und Erfahrung, das wir in der Neuzeit beob­
achten, d ie Entzweiung von Dogma und Erfahrung. Angesprochen wurde dieses 
Phänomen bereits, weil es eine der Ursachen des Glaubwürdigkeitsverfalls ist. 
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig, außerkirch lich wie innerkirch­
lich. Und vielschichtig ist ihre Dimension. Denn einmal veränderte sich jene 
Welt- und Selbs terfahrung, auf die sich der Glaube lange bezogen hatte, zum an­
dern wurde erfahrungsbezogene Glaubenseinsicht als Zustimmungsgrund zum 
Glauben abgewertet. Ein Hinweis auf das Ergebnis muß hier gen ügen: Aus der 
offenbarenden Wahrheit wurde die geoffenbarte Wahrheit. Von der Erfahrung 
gelös t, wirkt die Glaubenswahrheit auch nicht mehr erfahrungsstiftend. Damit 
bietet sie immer weniger Anhaltspunkte für Identifikation und persönliche An­
eignung. übrig bleibt der formale Autoritätsanspruch, der ohne jede erfa h­
rungsmäßige Stützung als bloße Gehorsamsforderung überfordert. Als Ersatz 
boten und bieten sich die Erfahrung der geschlossenen Kirchengesellschaft und 
private Andachtsformen an -ein Ersatz, der über kirchliche Kerngruppen hinaus 
kaum Bedeutung gewinnen kann. 

Von soziologischer Seite wird deshalb auf die Bedeutung von 11Modellen perso­
naler christlicher Existenz" hingewiesen, die einen erfahrungsbezogenen Zu­
gang zur Authentizität des Glaubens vermitteln könnten 16. Ähnlich haben Theo­
logen auf solche Bedeutung der Heiligen hingewiesen 17 . Wenn die Teilnehmer 
des Berliner Katholikentags (1980) die Wahrheit des Mottos 11Christi Liebe ist 
stärker" vers tanden, war es, weil sie diese in der Begegnung mit MutterTeresa er­
fuhren. Bei einzelnen hervorgehobenen Zeugen, zumal Heiligen, darf es aller­
dings nicht bleiben. Denn diese geraten leicht zum Alibi oder zu entmutigenden 
Hochzielen. Zu den notwendigen 11Modellen personaler christlicher Existenz" 
gehören auch jene christlichen Gruppen und Gemeinden, in denen die gemein­
schaftstiftende und weit- wie menschenverändernde Kraft des Glaubens im Kon­
text des Alltags erfahren wird. Verbindliches Lehren wird sich mehr denn je auf 
solches Zeugnis beziehen und mit solcher Praxis vermitteln müssen , wen n es 
überzeugen will. 

15 Verbindliches Lehren der Kirche heute. Arbeitsberich t aus dem Deutschen Okumenischen Stu­
d ie nausschuß und Texte der Faith and Order-Konsultation, Odessa 1977, hg. v. Deutschen Oku­
menischen Studienausschuß (= Beiheft zur Okwnenischen Rundschau Nr. 33), Frankfurt 1978, 
217. 

16 A. Zi11ger/e, Soziologische Bemerkungen zur ökumenischen Diskussion über „ Verbindliches 
Zeugnis", in: Verbindliches Lehren der Kirche heute, 104. 

17 Vgl. z. B. H. Urs 0011 Balthasar, Verbum Caro. Skizzen zur Theologie 1, Einsiedeln 1960, 195-225. 
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Regelkreıs wechselseıtigen Austausches Vo Lehramt, Theologie und lau-
benserfahrung
Fine Entwicklung, die einen Ausweg Aaus den roblemen das Lehramt anbah-
en kann, scheint sich mMI1r beispielhaft 1MmM Schreiben der französischen Bischofs-
konferenz (1976) ‚‚Annahme und Verkündigung des Wortes Gottes heute‘‘ abzu-
zeichnen. ortel ‚„„Wır glauben, da{fß heute VO  ; der ZaANZEN Kirche gilt, wWwWas

sich 1M Bereich der echese vollzieht Man geht VO einem OZUSagen fertig
übernommenen Glaubenswissen ber einem gemeinsamen Suchen nd Fın-
den der Wahrheit [)as Problem besteht darin, eıiınen Weg finden, damit siıch
alle (Theologen, ischöfe, Gemeinden, Aktionsgemeinschaften USW.) Z Aus-
TUC bringen können, hne dafs die einen die Artikulierung der anderen unter-
drücken Der Glaube spricht sich In vielen un unterschiedlichen prachen
a Uus; wird eher angeNOMMEN, wenn diese Sprechweisen die des eutigen Men-
schen sind Das Wort Gottes kommt nicht 1L1UT VO ben Es kreist (circule) 1
Volk (jottes selbst Und das olk Gottes verantwortet CS ın der Welt.“
Um das Wort der französischen Bischöfe aufzugreifen: Mır schwebt VOT, da{fßs
Lehramt, Theologie und dasäubige Volk eine Art Regelkreis biılden, ın dem jede
der drei Größen hre spezifische un eigenständige Funktion ausübt, alle aber
auteinander angewlesen sind, um diese ihre Funktion 1 wechselseitigen Aus-
tausch P ertüllen
In den wechselseitigen Austauschen die Gläubigen der (wie INan heute sag
der Glaube und die eologie des Volkes, wıe S1€e ın CGemeinden und Ortskirchen
lebendig sind un: sich entfalten, jene Erfahrungen einzubringen, cdie die Gläubi-
gCcn ın Alltag un Gemeinde mıi1t ott und der Wirksamkeit seiner Verheifßungen
machen L Hier drängt die Welt mıiıt ihren Widersprüchen un roblemen a und
ordert tätıgem Zeugnis un Dienst heraus. Hıer tindet der Glaube ZUu

usdrucksforme und Sprache. Die Nichtbeachtung dieser Erfahrun-
gen und Bedürfnisse durch Lehramt und Theologie 1aben nıcht wen1g ZUT Sterili-
tat un Lebensferne lehramtlicher Außerungen nd ZUTLT Abstrakthei theologi-
scher Rede, ZUTCT Selbstaussperrung der Kirche AaUSs der Welt eigetragen. Die
Gläubigen ihrerseits sind auf den Dienst des Lehr- und Verkündigungsamtes
un der eologie angewlesen, da ihr Glaube aus dem Evangelium Jesu Christi
nd der gemeinsamen Glaubenstradition un deren lebendiger Reflexion ebt
Aufgabe der Hırten und ihres Lehramtes ist die (GGemeinden un Ortskirchen
mıiıt ihren vielfältigen Erfahrungen füreinander un für den gemeinsamen lau-
ben Öoffenzuhalten Damiuit sich diese Vermittlungsaufgabe nıcht als CGileichschal-
I versteht, wird sich sowochl cdie vielfach abstrakte und starre Konzeption der
Glaubenseinheit wıe das Selbstverständni des Lehramtes äandern mussen. Es
sollte sich nıicht länger als zentral steuernde Glaubensverwaltung betätigen. Dazu
wird das Lehramt selbst die Tugend des Hörenkönnens lernen mussen, die
lange den Gläubigen gepredigt hat Welcher andel 1er se1ıt dem etzten ONzZ
eingetreten ist, wird niemand eugnen können. Wie stark sind aber auch die en-
denzen, einer autorıtären PraxI1s un ZUTT Einwegkommunikation zurückzu-
kehren
Die wissenschaftliche Theologie ihrerseits ist auf die Erfahrungen der Gemeinden

Vgl Pottmeyer, Theologie des Volkes —1r Begriff nd ihre Bedingungen, in: A Exveler/N. ette
Hg.) Theologie des Volkes, Maınz 1978, 140-159
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7. Regelkreis wechselseitigen Austausches von Lehramt, Theologie und Glau­
benserfahrung 
Eine Entwicklung, die einen Ausweg aus den Problemen um das Lehram t anbah­
nen kann, scheint sich mir beispielhaft im Schreiben der fran zösischen Bischofs­
konferenz (1976) ,,Annahme und Verkündigung des Wortes Gottes heute" abzu­
zeichnen. Dort heißt es: ,, Wir glauben, daß heute von d er ganzen Kirche gilt, was 
sich im Bereich der Ka techese vollzieht. Man geht von einem sozusagen fertig 
übernommenen Glaubenswissen über zu einem gemeinsame n Suchen und Fin­
de n der Wahrheit. Das P roblem besteht darin, einen Weg zu finden, damit sich 
alle (Theologen, Bischöfe, Gemeinden, Aktionsgemeinschafte n usw. ) zum A us­
druck bringen können, ohne daß die einen die Artikulierung der anderen unter­
drücke n .. . Der Glaube spricht sich in vielen und unterschiedlichen Sprachen 
a us; er wird eher angenommen, wenn diese Sprechweisen die des heutigen Men­
schen sind ... Das Wort Gottes kommt nicht nur von oben. Es kreis t (circule) im 
Volk Gottes selbs t. Und das Volk Gottes verantwortet es in der Welt. " 
Um das Wort der französischen Bischöfe aufzugreifen: Mir schwebt vor, daß 
Lehramt, Theologie und das gläubige Volk eine Art Regelkreis bilden, in dem jede 
der drei G rößen ihre spezifische und eigenständige Fun ktio n ausübt, alle aber 
a ufeinander a ngewiesen sind, um diese ihre Funktion im wechselseitigen Aus­
tausch z u erfüllen. 
In den wechselseitigen Aus tausch haben die Gläubigen oder (wie ma n he ute sagt) 
d er Glaube und die Th eologie des Volkes, wie sie in Gemeinden und Ortskirch en 
lebendig sind und sich entfalten, jene Erfahrungen einzubringen, die die Gläubi­
gen in Alltag und Gemeinde mit Gott und der Wirksam keit seiner Verheißungen 
machen 18 . Hier drä ngt die Welt mit ihren Widersprüche n und Problemen an und 
fordert zu tä tigem Zeugnis und Diens t heraus. Hier findet der Glaube z u neuen 
Ausdrucksformen u nd zu neuer Sprache. Die Nichtbeachtung dieser Erfahru n­
gen und Bedürfnisse durch Lehramt und Theologie haben nicht wenig z ur Sterili­
tä t und Lebensferne lehramtlicher Äußerungen und zur Abs traktheit theologi­
scher Rede, z ur Selbstaussperrung der Kirche a us der Welt beigetragen . Die 
Gläubigen ihrerseits sind a uf den Dienst des Lehr- und Verkünd igungsamtes 
und der Theologie angewiesen , da ihr Glaube aus dem Evangelium Jesu Christi 
u nd der gemeinsamen Glaubenstradition und deren lebend iger Reflexion lebt. 
A ufgabe der H irten und ihres Lehramtes ist es, d ie G emeinden und Ortskirchen 
mit ihren vielfältigen Erfahrungen füreinander und für den gemeinsamen Glau­
ben offenzuhalten. Damit sich diese Vermittlungsaufgabe nicht als Gleichschal­
tung vers teht, wird sich sowohl die vielfach abs trakte und sta rre Konzeption der 
Glaubenseinheit wie das Selbs tverständnis des Lehramtes ändern müssen . Es 
sollte sich nicht länger als zentral steuernde Gla ubensverwaltung betätigen. Dazu 
wird das Lehramt selbst die Tugend des Hörenkönnens lernen müssen , die es so­
lange den Gläubigen gep redigt hat. Welcher Wandel hier seit dem le tzten Konzil 
eingetreten ist, wird niemand leugnen können. Wie stark sind aber auch die Ten­
denzen, zu einer autoritären Praxis und zur Einwegkommunikation zur ückzu­
kehren. 
Die wissenschaftliche Theologie ihrerseits is t a uf die Erfahrungen der Gemeinden 

18 Vgl. H. /. Pottmeyer, Theologie des Volkes - ihr Begriff u nd ihre Bedingu ngen, in:A . Exeler/N. Mette 
(Hg .), Theologie des Volkes, Mainz 1978, 140-159. 
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angewılesen, den annn eines sich verselbständigenden wıissenschaftlichen
Apparates brechen Sie darf sich nicht der Schwerkraft der sich rein wWwI1sSsen-
schaftsimmanent fortspinnenden Problemstellungen überlassen, sondern wird
sich ihre Themen- un Problemstellungen VO den Herausforderungen vorgeben
lassen mussen, VOT denen sich der C313 ube heute als befreiende un: sinnstiftende
Praxis bewähren mu{ Dafß Theologie und Lehramt schliefßlich einander edur-
fen, darüber ist bereits viel gesagt un geschrieben worden, da{fs ich MIr azu
weıtere Bemerkungen CIrSPare,
Auswege aus den Problemen un dem Streit das Lehramt der Hırten mussen
deshalb auf vielfältigen egen gesucht werden. Be1l allem aber geht es die
Verwirklichung der Kirche als COMMUNIO. Denn diese ist der der Wahrheit,
das Zeichen der Wahrheit und die Frucht der Wahrheit, die unls der (Geist UrcC
den Dienst der mannigfaltigen Charismen einführen will

Werkstätte für cht-Antik- und Betonglasfenster
und OoOsaiken Iim Kloster &> 6 n Q  c C h,

Schlierbach, Telefon 75 82 /

qlasmalerei

Fın IC In ‚„Arzt und Christ“, Heft 3/1980, Geschichte und Gegenwart: Heinrich chipperges,
orge U den Kranken un: Dienste Kranken. Gottfried Roth, Medycyna Pastoralna
Eine medizingeschichtlich-bibliographische 1e über drei Lehrbücher der Pastoralme-
dizin ın polnischer >Sprache. Kongregation für die Glaubenslehre, Declaratio de Euthana-
S1a ojciecC Karol Meissner, Geschlecht Person Empfängnisverhütung. agungsbe-
richte Aus Zeitschriften Wir en für Sie elesen Aus dem Leben erzählt Diskus-
107 Nachrichten.
‚„‚Arzt und Christ“ einzıge deutschsprachige Zeitschrift, die sich seıit über ZWanzıg
Jahren intensiv mit Fragen der medizinischen Ethik beschäftigt (‚‚Deutsches Arzte-

erhalten Sie Im Oberösterreichischen Landesverlag, andstraße 41, C
inz/Donau. Einzelheft ö5 68 wa 9.50; cfr 8 5() Jahresabonnement (4 Hefte) ö5 240.—;
3 sfr (zuzüglich Porto)
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angewiesen, um den Bann eines sich verselbständigenden wissenschaftlichen 
Apparates zu brechen. Sie darf sich nicht der Schwerkraft der sich rein wissen­
schaftsimmanent fortspinnenden Problemstellungen überlassen, sondern wird 
sich ihre Themen- und Problemstellungen von den Herausforderungen vorgeben 
lassen müssen, vor denen sich der Glaube heute als befreiende und sinnstiftende 
Praxis bewähren muß. Daß Theologie und Lehramt schließlich einander bedür­
fen, darüber ist bereits so viel gesagt und geschrieben worden, daß ich mir dazu 
weitere Bemerkungen erspare. 
Auswege aus den Problemen und dem Streit um das Lehramt der Hirten müssen 
deshalb auf vielfältigen Wegen gesucht werden. Bei allem aber geh t es um die 
Verwirklichung der Kirche als communio. Denn diese ist der Ort der Wahrheit, 
das Zeichen der Wahrheit und die Frucht der Wahrheit, in die uns der Geist d urch 
den Dienst der mannigfaltigen Charismen einführen will. 

Werkstätte für Echt-Antik- und Betonglasfenster 

und Mosaiken Im Kloster S c h 1 1 e r b a c h, Oö. 

A-4553 Schlierbach, Oö., Telefon O 75 82 / 27 50 

!1l11s111nlt,n,i 

Ein Blick in „Arzt und Christ", Heft 311980, Geschichte und Gegenwart: Heinrich Schipperges, 
Sorge um den Kranken und Dienste am Kranken. Gottfried Roth, Medycyna Pastoralna -
Eine medizingeschid1tlich-bibliographische Studie über drei Lehrbücher der Pastoralme­
dizin in polnischer Sprache. Kongregation für d ie Glaubenslehre, Dedaratio de Euthana­
sia. Wojciech Karol Meissner, Geschlecht - Person - Empfängnisverhütung. Tagungsbe­
richte - Aus Zeitschriften - Wir haben für Sie gelesen - Aus dem Leben erzählt - Diskus­
sion - Nachrichten. 
„Arzt und Christ" - ,, . . . e inzige deutschsprachige Zeitschrift, d ie sich seit über zwanzig 
Jahren intensiv mit Fragen der medizinischen Ethik beschäftigt ... " (,,Deutsches Ärzte­
blatt") - erhalten Sie im Oberösterreichischen Landesverlag, Landstraße 41, A-4020 
Linz/ Donau. Einzelheft öS 68.-; DM 9.50; sfr 8.50. Jahresabonnement (4 Hefte) öS 240.-; 
DM 33.-; sfr 30.- (zuzüglich Porto). 
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